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Schnelles Internet für Mauchenheim
„Die Infrastruktur für unsere 24 Ge-
meinden muss in Zukunft unbedingt
auch die Breitbandversorgung umfas-
sen. Immer mehr wird unser Alltag von
den modernen Medien dominiert.
Längst ist das Internet aus dem schu-
lischen und beruflichen Alltag, aber
auch aus unserer Freizeitgestaltung
nicht mehr wegzudenken. Daher sind
wir alle auf einen schnellen Internetan-
schluss angewiesen“, erläuterte Bür-
germeister Steffen Unger die Beweg-
gründe der Verbandsgemeinde, sich
für die bessere Versorgung mit schnel-
lem Internet starkzumachen.
Ein erster Erfolg konnte jetzt mit der
Erschließung von Mauchenheim ver-
bucht werden. Seit einigen Tagen kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger sich
beim Surfen im Internet über hohe Ge-
schwindigkeiten freuen, die insbeson-
dere bei Up- und Downloads notwen-
dig sind. Möglich wurden diese Inter-
netanschlüsse mit einem Datenvolu-
men von bis zu 50 MB/Sek. durch ein

neues Projekt der Fa. Inexio. Die Fa.
Inexio Informationstechnologie und
Telekommunikation KGaA Saarlouis,
betreibt eine Glasfaserleitung entlang
der A 63 von Kaiserslautern nach
Mainz. Ausgehend von dieser Glasfa-
sertrasse wurde die Ortsgemeinde
Mauchenheim mit einem Glasfaserka-
bel erschlossen. Innerhalb der Ortsge-
meinde wurde das bisherige Verteiler-
netz der Telekom genutzt. Dazu waren
umfangreiche Investitionen (Tiefbauar-
beiten, Bereitstellung der Technik etc.)
notwendig, welche von Inexio getätigt
wurden. Die Verbandsgemeinde zahlt
an Inexio einen Investitionskostenzu-
schuss in Höhe von 10.000,- Euro.
Frau Anja Schramm von der Firma Ine-
xio lobte die gelungene Kooperation
mit der Verbandsgemeinde Alzey-
Land und wies darauf hin, dass als
nächstes auch Freimersheim ans Netz
gehen könne. Auch Ortsbürgermeister
Udo Arm zeigte sich erfreut über den
Start des Schnellen Internets für seine

33. VG-

Fußballturnier
vom 9. Juli bis 18. Juli 2010

in Mauchenheim

Am Freitag, dem 9. Juli 2010 um 18.00
Uhr, ist es so weit. Dann beginnt in
Mauchenheim das diesjährige Ver-
bandsgemeinde-Fußballturnier der
Aktiven. In diesem Jahr wird das Tur-
nier auf dem Sportgelände des SV SW
Mauchenheim ausgetragen. Insge-
samt haben sich 13 Mannschaften aus
dem Bereich der Verbandsgemeinde
Alzey-Land für das Turnier angemeldet
und kämpfen um die von der Ver-
bandsgemeinde Alzey-Land zur Verfü-
gung gestellten attraktiven Geld- und
Sachpreise sowie den Wanderpokal.
Anders als in den vergangenen Jahren,
wird in diesem Jahr eine Gruppen-
Phase mit anschließender KO-Runde
ausgespielt, für die sich die Gruppen-
sieger qualifizieren.
Die bunte Mischung verschiedener
Fußballvereine und die sich daraus er-
gebenden interessanten Begegnun-
gen, werden hoffentlich viele Fußball-
fans anlocken. Für Verpflegung ist
bes tens gesorgt.
Spielplan s. S. 8

Bürger. Er bedankte sich bei der Ver-
bandsgemeinde für ihr Engagement
sowie bei Inexio für den reibungslosen
Ablauf der Maßnahme.
„Verwaltung und Rat haben sich inten-
siv dem Thema angenommen und
weitere Haushaltsmittel bereitgestellt.

Denn es ist unser Ziel, in der gesamten
Verbandsgemeinde eine Breitbandver-
sorgung mit einer Geschwindigkeit
von mind. 16 MB/Sek. aufzubauen“,
so Unger zu den weiteren Planungen
der Verbandsgemeinde in Sachen
DSL.

Von li. nach re.: Anja Schramm, Ortsbürgermeister Udo Arm und Bürgermeister Steffen Unger.

Impressionen vom VG-Weinfest
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Notdienste - Bürgerservice

Vereinfachte Neuregelung des 
Apothekennotdienstes
in Rheinland-Pfalz
01 80 5 / 25 88 25 plus Postleitzahl des Standortes
Festnetz (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz (anbieterabhängig)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst/
Zahnärztlicher Notfalldienst
DRK Krankenhaus 0 67 31 / 1 92 92
Kreuznacher Straße 7-9,
Mo., Di., Do. 19 - 6.30 Uhr
Mi. 14 - 6.30 Uhr, Fr. 19 - 6.30 Uhr
Zahnärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 0 18 05 / 66 60 07

0,12 EUR je angefangene Minute

DRK Alzey 0 67 31 / 1 92 22

Erdgasversorgung
EWG in Alzey für die Ortsgemeinden Albig, Bechtolsheim, 
Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Framersheim,
Flomborn, Flonheim, Gau-Odernheim,
Ober-Flörsheim, Offenheim Tel. 0 67 31 / 4 05 - 0

bei Störfällen Tel. 0700-00044033
Mo. - Fr., 9 - 18 Uhr: 0,06 EUR je angefangene 30 Sek.

übrige Zeit sowie am Wochenende
0,06 EUR je angefangene Minute

(aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Evangelische-Katholische Telefonseelsorge
rund um die Uhr - gebührenfrei - vertraulich

Tel.: 08 00 / 1 11 01 11 und 08 00 / 1 11 02 22

Krankenhäuser
DRK-Krankenhaus Alzey Tel. 0 67 31 / 40 70
Rhh. Fachklinik Alzey Tel. 0 67 31 / 5 00

Polizeiinspektion Alzey
Kaiserstraße 32 0 67 31 / 91 10

Polizeiwache Wörrstadt
Pariser Straße 76 0 67 32 / 91 10

Stromversorgung
EWR Bezirksstelle Alzey Tel. 0 67 31 / 9  60 20
E-Mail: bezirkst.alzey@ewr.de Fax: 0 67 31 / 96 02 16
EWR-Störungsdienst rund um die Uhr Tel. 0180 / 1 84 88 20

Wasserversorgung EWG
in Alzey für die Gemeinden Albig, Bechenheim,
Bermersheim v.d.H., Bornheim, Erbes-Büdesheim,
Esselborn, Flonheim, Freimersheim, Kettenheim,
Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen,
Offenheim und Wahlheim Tel. 0 67 31 / 4 05-0
bei Störfällen Tel. 0700-00044033

Mo. - Fr., 9 - 18 Uhr: 0,06 EUR je angefangene 30 Sek.
übrige Zeit sowie am Wochenende

0,06 EUR je angefangene Minute
(aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Wasserversorgung Rhh. GmbH
Bodenheim und Guntersblum für die Gemeinden
Bechtolsheim, Biebelnheim, Framersheim und
Gau-Odernheim Tel. 0 61 35 / 7 30
- bei Störfällen Tel. 0 61 35 / 65 00

Wasserversorgung
Zweckverband Seebachgebiet Osthofen für die Gemeinden
Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim,
Ober-Flörsheim Tel. 0 62 42 / 50 05-0
- bei Störfällen außerhalb der Geschäftszeit

Tel. 0 62 42 / 50 05-40

Aktion Leben für Alle e.V.
Beratung und Hilfe für Schwangere in Konfliktsituationen
Termine nach Vereinbarung Tel. 0 67 31 / 12 01
Alzey, Schloßgasse 41 oder Tel. 0 67 32 / 57 57

Ambulanter Krankenpflege Dienst e.V.
Bornheim
Bahnhofstraße 42,55237 Bornheim 0 67 34 / 96 00 03

Anonyme Alkoholiker (AA)
Offenes Meeting jeden Dienstag, 20-22 Uhr
in den Räumen der „Oase“ Alzey, Schloßgasse 15

Tel. 0 67 33 / 60 36 od. 0 67 31 / 13 68

AWO Betreuungsverein
für geistig und körperlich Behinderte, psychisch Kranke,
Suchtkranke, Beratung und Fortbildung
ehrenamtlicher Mitarbeiter Tel. 0 67 31 / 1 04 59
Alzey, Hellgasse 20 Fax 0 67 31 / 23 85

AWO Sozialstation
Kreisverband Alzey-Worms e.V. Ambulante Alten- u.
Krankenpflege, Mobiler Sozialer Hilfsdienst,
Kleiderkammer Tel. 0 67 31 / 78 00
Hellgasse 20, 55232 Alzey Fax 0 67 31 / 4 61 66

Beratungsstelle Diakonisches Werk
Worms-Alzey
Schloßgasse 14, 55232 Alzey, Tel. 0 67 31 / 95 03-0
e-Mail dw-alzey@dwwa.de Fax: 0 67 31 / 95 03 11
Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche,
Suchtkrankenberatung und ambulante Rehabilitation,
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung,
Lebensberatung, Kurvermittlung
Freundeskreise
Selbsthilfegruppen für Menschen mit Alkoholproblemen
Betroffene: jeden Montag von 19.30 bis 21.00 Uhr
Angehörige: jeden 1. und 3. Mittwoch, 19.30 bis 21.00 Uhr
Männerrunde
Gesprächskreis für Männer zu Partnerschaft, Familie,
Beruf, Alltagssorgen, Lebens krisen.
In geraden Kalenderwochen donnerstags von 19.00 bis 21.00 Uhr.

Berufsbegleitender Dienst
Integrationsfachdienst, Hilfsverein Alzey/Rhh. e.V.
Psychosoziale Beratung f. schwerbehinderte und/oder
psychisch kranke Menschen
Termin nach Vereinbarung Tel. 0 67 31 / 67 62

Caritaszentrum Alzey
• Beratung für Frauen in Schwangerschaft und Notsituationen

Alzey, Am Obermarkt 25,
Termine nach Vereinbarung Tel. 0 67 31 / 94 15 97

• Haus- und Familienpflege Tel. 0 67 31 / 94 15 98
• Computercafé und Kontakt für Angebote

nicht nur für ältere Menschen in der Region

Deutsche Rheuma-Liga ÖAG Alzey
Funktionstraining für alle Betroffenen von Rheuma, 
Arthrose, Osteoporose, Fibromyalgie usw.
Info: M. Wiesner Tel. 0 67 31 / 74 86

Diabetiker-Selbsthilfegruppe Alzey
Deutscher Diabetiker Bund
Landesverband Rhld.-Pfalz e.V.
Treffen: jeden 3. Montag im Monat
Kontakte: Friedrich Heck, Tel. 0 67 31 / 4 31 01
Ernst Wilhelm von der Au Tel. 0 67 33 / 10 37

DRK Kreisverband Alzey
Mobiler Sozialdienst
Menüservice „Essen auf Rädern“, Hausnotrufdienst,
Behindertenfahrdienst, Beratung, Information Tel. 0 67 31 / 96 99 30
Schuldnerberatung
Offene Sprechzeit: Dienstag von 13 - 15 Uhr
Telefonsprechzeit: Dienstag und Donnerstag 8 - 8.30 Uhr

Tel. 0 67 31 / 96 99 20

Evangelische Sozialstation Alzey
Josselinstr. 3 0 67 31 / 26 68 und 9 40 00

Fax 0 67 31 / 94 00 19

Beratungs- und Koordinierungs stelle 
für Ältere, Kranke, Behinderte und Angehörige, 
Angelika Trundt, Josselinstr. 3, Alzey 0 67 31 / 94 00 50
beko-alzey@gmx.de
montags 9 - 16 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr

Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe
Verband Rhl.-Pfalz und Saarland e.V.
SHG Alzey und Umgebung
Treffen jeden 1. Mittwoch (Werktag) im Monat,
Mittagsgruppe 14 - 16 Uhr, Abendgruppe 19 Uhr
Nebenraum der Gaststätte „Stadthalle“, Schießgraben 5, Alzey
Kontakt: Marlene Rothenmeyer 0 67 34 / 96 11 77

Fachdienst für Hörgeschädigte
Integrationsdienst für hörgeschädigte Menschen,
Beratung und Hilfe bei Problemen im Zusammenhang
mit einer beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung.
Sprechstunde: Mittwoch, 16 - 19 Uhr u. nach Vereinbarung
Europaring 18, 67227 Frankenthal 0 62 33 / 8 89 20
info@ifd-hörgeschädigte.de Fax 0 62 33 / 88 92 20
www.ifd-hörgeschädigte.de

Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
Treffen jeden 1. Mittwoch im Monat, 18 Uhr
im Mehrgenerationenhaus, Haus der Familie Alzey, Schloßgasse 13 
Auskunft unter 0 67 31 / 4 35 46

Frauenzentrum Alzey, Schloßgasse 11:
- Notruf für von Gewalt betroffene Mädchen u. Frauen
- Beratungsstelle zum Thema sexueller Missbrauch
- Kurse, Gruppen, Veranstaltungen
- Treffpunkt Frauencafé
Sprechzeiten: Montag 16-18 Uhr, Dienstag und
Donnerstag 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Telefon: Tel. 0 67 31 / 72 27
Fax: 0 67 31 / 99 62 85

Hospizverein DASEIN e.V., Alzey
Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden, 
und deren Angehörigen zuhause.
Sprechzeit der Hospizschwester Hiltrud Regner, 
nach Vereinbarung im DRK-Krankenhaus
Alzey, Kreuznacher Str. 7-9, Zimmer 1.317
Mobiltelefon 01 75 / 7 28 45 54
Gerda Pusch  0 67 33 / 60 87
hospiz@drk-kh-alzey.de / www.hospizverein-dasein.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Mobiler Sozialer Dienst, Essen auf Rädern,
Ausbildung, Behindertenfahrdienst
Hans-Böckler-Str. 109, Mainz Tel. 01 80 5 / 25 25 28

0,12 EUR je angef. Minute

Jugend- und Drogenberatungsstelle
Schloßgasse 11, Alzey 0 67 31 / 13 72 und Fax: 76 89
Öffnungszeiten: Mo. und Do. 10 - 18.30 Uhr, Di. und Mi. 9 - 17.30 Uhr
Fr. 9 - 14 Uhr, geschlossen jeweils 13 - 13.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Krisentelefon: 01 80 - 2 00 08 42 
für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige:
Mo-Fr. 19-24 Uhr, Sa, So. u. Feiertage 16-22 Uhr (auch anonym)

Landwirtschaftliche Familienberatung
der Kirchen in der Pfalz und in Rheinhessen
Hilfe bei wirtschaftlichen und familiären Problemen,
Di. 9.00 - 17.00 Uhr, Mi und Do 9.00 - 12.00 Uhr.
e-Mail: info@lfbk.de; www.lfbk.de Tel. 0 63 21 / 57 68 08

Malteser Hilfsdienst e.V.
Stadt Alzey, Tel. 0 63 62 / 99 36 60

Fax: 0 63 62 / 99 47 40

Lebenshilfe Alzey-Donnersberg (ADL)
für Menschen mit Behinderungen: Tagesförderstätte,
Wohnstätte und Heilpädagogischer Kindergarten
Gartenstraße 4a, 67292 Kirchheimbolanden
Frau Kutschan 0 63 52 / 70 59 90

Multiple Sklerose-Selbsthilfegruppe Alzey
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Treffen: jeden 1. Dienstag im Monat, 18.00 Uhr
in der ev. Sozialstation Alzey, Josselin-Straße 3
Kontakt: Karl Vögeli Tel. 0 67 34 / 96 05 70

Ruftaxi
Linie 1 und 3: Tel. 0 67 31 / 62 66
Linie 2 und 4 Tel. 0 67 31 / 72 38

Schlafapnoe Selbsthilfe
Alzey und Umgebung e.V.
c/o Toni Walk, www.schlafapnoe-alzey@gmx Tel. 0 61 31 / 83 31 30

Schutzverband für Impfgeschädigte e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz
Hilfen und Beratung bei (vermuteten) Impfschäden
Internet: www.impfschutzverband.de Infos: 06 71 / 4 45 15
Sprechzeiten: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Schwerbehindertenrecht
Amt für Soziale Angelegenheiten Mainz
Sprechtag an jedem 1. Mittwoch im Monat von 9.00 - 12.00 Uhr
in der Verbandsgemeinde Alzey-Land, Weinrufstraße 38 in Alzey.
Terminvereinbarung erforderlich: Frau Sehr, Tel. 0 67 31 / 409-316

Selbsthilfegruppe für Menschen in Trauer
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat, 15 Uhr
Diakonisches Werk Alzey, Schloßgasse 14
Kontakt: Tel. 0 67 31 / 95 03-0

Selbsthilfegruppe für Aphasiker + Angehörige
Sprachstörungen nach Schlaganfall, Tumor, Schädel-Hirn-Trauma,
Treffen jeden 2.  Donnerstag,
Elsa-Brandström-Str. 53a, Mainz-Gonsenheim
Ansprechpartner: Tel. 0 67 33 / 94 94 00

Selbsthilfegruppe
für Angehörige v. psychisch erkrankten Menschen
jeden 2. Montag im Monat um 18.30 Uhr im Kardinal-Volk-Haus, Alzey,
Kirchenplatz (neben der kath. Kirche). Tel. 0 62 41 / 59 24 37

oder 0 67 33 / 68 43

Selbsthilfegruppe
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa
Treffen jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr, außer Feiertage
im DRK-Krankenhaus Alzey, Kreuznacher Straße 7
Ansprechpartner: Michael Trautwein 0 67 32 / 6 40 12
Caroline Schöppler 0 67 35 / 82 13

Selbsthilfegruppe
Freundeskreis in der Suchtkrankenhilfe Alzey e.V.
Gruppenabende wöchentlich Montag von 20 - 21.30 Uhr
im Martin-Luther-Haus, Obermarkt, Alzey
Klaus Bicking 0 67 31 / 4 14 95

Selbsthilfegruppe
Patientenliga - Atemwegserkrankungen e.V.
Monatliche Informationsveranstaltungen, Lungensportgruppe Alzey
Ansprechpartner: Sekretariat Dr. Laakmann 0 67 31 - 40 71 06
Beate Wolf 0 67 32 - 73 65

Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms,
An der Hexenbleiche 36, Alzey. Beratung und Betreuung
psychisch kranker Menschen und deren Kontaktpersonen.
Montags bis freitags, 8.30 - 12.00 Uhr 
(Terminvereinbarung) Tel. 0 67 31 / 4 08 - 6011 + 6012

Tagespflege Rheinhessen-Fachklinik Alzey
Geriatrische Altentagesstätte
Dautenheimer Landstraße 66, 55232 Alzey
e-mail: b.koch@rheinhessen-fachklinik-alzey.de Tel. 0 67 31 / 5 01-4 68

Tagesstätte Oase
Hilfsverein Rheinhessen e.  V., Alzey, Schloßgasse 15
Tagesstätte für chronisch psychisch Kranke
Mo, Di, Do 13.30 - 15.30 Uhr, Fr. 14 - 15.30 Uhr Tel. 0 67 31 / 35 99

Therapiezentrum
für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder
67307 Göllheim - H.T.K. - Jahnstr. 2,
Außenstelle Weinrufstr. 9, 55232 Alzey Tel. 0 63 51 / 64 00

Tinnitus Selbsthilfegruppe
Kontakt: Dieter Gallee, KIBO Tel. 0 63 52 / 49 01
Treffen: jeden 2. Dienstag im Monat, um 19 Uhr
im Krankenhaus KIBO, im Raum hinter der Cafeteria

VdK - Kreisverband Alzey
Hilfe in sozialen Fragen (Renten, Schwerbehinderung,
Kranken-Unfall-Arbeitslosenversicherung usw.)
Rodensteiner Straße 3, Alzey
Sprechstunden: Mo. 8.30-12 und 14-18, Do. 8.30-12 Uhr

Tel. 0 67 31 / 548 797-0
Fax: 0 67 31 / 548 797-90

WEISSER RING e. V.
Außenstelle Worms (Stadt)/Alzey-Worms, g.fleissner@netwag.de,
Mobil 0151-15577003 Tel. 0 67 31 - 94 19 62

Wertstoffhöfe in der Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten:
Eppelsheim

März - Okt. Nov. - Feb. Sa.
Di. und Do. Di. und Do. (ganzjährig)
16 - 18 Uhr 15 - 17 Uhr 9 - 13 Uhr

Flonheim
März - Okt. Nov. - Feb. Sa.
Di. und Do. Di. und Do. (ganzjährig)
16 - 18 Uhr 15 - 17 Uhr 8 - 12 Uhr

Gau-Odernheim
März - Sept. Okt. - Feb. Sa.
Di. 16 - 18 Uhr Di. 15 - 17 Uhr (ganzjährig)
Do. 15 - 18 Uhr Do. 14 - 17 Uhr 8 - 11 Uhr

Mauchenheim
Dienstag u. Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
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Montag, Dienstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Tel.: 0 67 31 / 40 90
http://www.alzey-land.de
info@alzey-land.de

Bürgerbüro: 0 67 31 / 409-310
Montag 8.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 7.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat: 10.00 – 12.00 Uhr
(Seiteneingang Münch-Braun-Straße)

ADD untersagt Fördermitglieder-
werbung der „Organisation für
Not leidende Kinder e.V. (ONK)“
in Rheinland-Pfalz 
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) -
landesweite Spendenaufsicht in Rheinland-Pfalz -
hat dem Verein „Organisation für Not leidende Kinder
e.V. (ONK)“ mit Sitz in Wismar/Mecklenburg-Vorpom-
mern und Geschäftssitz im hessischen Allendorf mit
sofort vollziehbarer Verbotsverfügung Spenden-
sammlungen und die Einwerbung von Fördermitglie-
dern in Rheinland-Pfalz untersagt. Das Sammlungs-
verbot ist bestandskräftig. 
Die Organisation für Notleidende Kinder e.V. (ONK)
führt öffentliche Spendenaufrufe durch und lässt
durch Werbeagenturen Fördermitglieder einwerben. 
Nach umfangreicher sammlungsrechtlicher Prüfung
ist der ADD im Überprüfungszeitraum insgesamt kei-
ne angemessene Verwendung der Sammlungserträ-
ge für die in der Öffentlichkeit beworbenen Hilfsdien-
ste nachgewiesen worden. 
Insbesondere die hohen Kosten für Werbung und
Verwaltung sowie die mangelnde Bereitschaft eine
satzungsgemäße Zuordnung der Kosten für die in
der Schweiz und in Liechtenstein beauftragten Un-
ternehmen vorzunehmen, führt zu erheblichen
sammlungsrechtlichen Zweifeln an einer zweckent-
sprechenden Verwendung der Sammlungserträge. 
Der Verein wurde darüber hinaus verpflichtet, alle
rheinland-pfälzischen Fördermitglieder über das so-
fort vollziehbare Sammlungsverbot schriftlich zu in-
formieren und den Einzug von Förderbeiträgen sowie
Geldspenden zu stoppen. 
Sollten in Rhenland-Pfalz weiterhin Spendensamm-
lungen und Spendeneinzüge im Namen der Organi-
sation für Notleidende Kinder E.V. (ONK) erfolgen,
bittet die ADD um sofortige Mitteilung. 

Geschäftsführung und Aufsichtsgremien
empfehlen groß angelegtes kommunales
Kooperationsprojekt in Rheinhessen/Nordpfalz

Zusammenführung der Trink -
wassersparten in der Wasser -
versorgung Rheinhessen GmbH
als mögliche Antwort auf die Folgen
des demografischen Wandels
Entscheidung für Herbst 2010 geplant
Die Geschäftsführungen der Wasserversorgung
Rheinhessen GmbH, Bodenheim, der EWG GmbH
Alzey und der Stadtwerke GmbH Kirchheim-Bolan-
den, der Thüga Aktiengesellschaft, der Rheinhessen
Energie Mainz und der Energie Dienstleistung Gesell-
schaft Rheinhessen-Nahe (EDG) Nieder-Olm befür-
worten eine groß angelegte kommunale Kooperation
in Rheinhessen und der Nordpfalz. Dies ist das Er-
gebnis einer sechs-monatigen Prüfung. Am Dienstag
dieser Woche haben auch die Aufsichtsgremien der

Wasserversorgung Rheinhessen GmbH, der EWG Al-
zey und der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden
diesem Projekt zugestimmt. Die Zustimmung der
noch fehlenden Aufsichtsgremien sowie die Ent-
scheidung der Eigentümer der Unternehmen sollen
bis zum Herbst eingeholt werden. 
Geplant ist, dass die Wasserversorgung der jeweili-
gen Unternehmen in der Wasserversorgung Rhein-
hessen GmbH zusammengefasst wird. Die Energie-
versorgung der beteiligten Unternehmen wird in dem
Unternehmen „Energieversorgung Rheinhessen-
Pfalz“ gebündelt werden.
Konkret bedeutet dies, dass die EWG Alzey und die
Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden ihre Wasser-
versorgung in die bestehende WVR GmbH Boden-
heim einbringen und sich damit an der  WVR beteili-
gen. Die Zahl der von der WVR versorgten Einwoh-
ner würde von ca. 168.000 auf ca. 220.000 wachsen.  
„Diese Kooperation schafft eine langfristige Sicher-
heit der Versorgung, sichert einen nachhaltigen Um-
gang mit den Wasserressourcen, erschließt Syner-
giepotentiale, sichert Arbeitsplätze in der Region und
ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt so-
zialverträglicher Wasserpreise“, fasst Geschäftsfüh-
rer Dr. Kiesewetter zusammen. Nach Aussage von
Dr. Kiesewetter besteht bei allen Gesellschaften dar-
über Einigkeit, dass das dezentrale Standortkonzept
für die Kunden erhalten bleibt und das auch keine
betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen
werden. 
„Wir haben in den zurückliegenden sechs Monaten
intensiv die Handlungsoptionen für die Unternehmen
geprüft“, ergänzte Geschäftsführer Dr. Kiesewetter
„und sind zum Ergebnis gekommen, dass diese Um-
setzung, die beste Lösung für alle Beteiligte ist, um
die kommunale Energie- und Wasserversorgung in
der Region zukunftsfähig zu gestalten.“
Den Wasserversorgungsunternehmen in Rheinhes-
sen ist bewusst, dass die Trinkwasserversorgung in
Deutschland und somit auch in unserer Region in Zu-
kunft mit großen neuen Herausforderungen konfron-
tiert werden wird. 
Die demografische Veränderung wird zu einem
Rückgang der verkauften Trinkwassermenge führen.
Damit verbunden ist ein Rückgang der Erlöse bei na-
hezu gleichbleibenden Kosten für die Unternehmen,
da der Fixkostenanteil in der Wasserversorgung
stark dominiert. Die Wasserversorgungsunterneh-
men in Rheinhessen wollen sich auf diese Entwick-
lung einstellen und frühzeitig sich dem zunehmenden
Kostendruck entgegensetzen. Im Rahmen einer
möglichen Zusammenarbeit sind entsprechende
Maßnahmen zu entwickeln, die langfristig zu einer
technischen und wirtschaftlichen Stabilisierung der
Unternehmen führen. Dazu gehört auch die Senkung
des laufenden Aufwandes durch Erschließung weite-
rer Synergiepotentiale. Der demografische Wandel
führt dazu, dass die Bedeutung langfristiger voraus-
schauender Unternehmenskonzepte zunehmen wird,
um mit knapper werdenden finanziellen Mitteln die
richtigen Entscheidungen treffen zu können. 
Der beginnende Klimawandel birgt mehrere Pro-
blemfelder für die Wasserversorgung. Es ist gesi-
cherte Erkenntnis, dass mittel- und langfristig die
Sommer heißer und trockener werden und die Wahr-
scheinlichkeit von Trockenperioden steigt. Somit
wird der Klimawandel die Verfügbarkeit des Wassers
verändern. Die Ressourcenfrage wird sich in Rhein-
hessen nicht stellen. Es ist allerdings davon auszu-
gehen, dass extreme Niedrigwasserführungen des
Rheins zu einem Anstieg der Stoffkonzentrationen
und zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität
führen werden. Das Anforderungsprofil an die Was-
seraufbereitung wird sich wohl verändern. Extreme
Hochwässer werden gegebenenfalls zu einer Gefäh-
rung von Wasserversorgungsanlagen führen, die sich
in Rheinhessen zu einem großen Teil in der Rhein-
ebene befinden. Ein zusätzliches Problem ist die Tat-
sache, dass der Spitzenbedarf in Trockenperioden
zunehmen wird. Bei gleichzeitig sinkenden Durch-
schnittsverbräuchen wird der Betrieb der Wasserver-
sorgungsinfrastruktur vor neue Herausforderungen
gestellt werden. 
Die Gesellschafter der potentiellen Wasser- und
Energieversorgungsunternehmen in Rheinhessen
und der Nordpfalz haben sich auf einen gemeinsa-
men Konsortialvertrag verständigt, der eine enge Zu-
sammenarbeit der Unternehmen vorsieht und aus-

drücklich die Offenheit für weitere kommunale Part-
ner beinhaltet. 
In den nächsten vier Monaten wird das Konzept den
Eigentümern der Unternehmen vorgestellt. Ziel ist,
die Umsetzung bis zum 1. Januar 2011 zu realisieren.  

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
55545 Bad Kreuznach, 30.06.2010
Rüdesheimer Str. 60-68
Telefon: 0671/820-532
Telefax: 0671/820-500
Email: dlr-rnh@dlr.rlp.de
- Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde -
Flurbereinigungsverfahren
Ensheim-Projekt II
Az.: 91856-HA10.3

Vorzeitige Ausführungsanordnung
(§ 63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG))
I Anordnung
Mit Wirkung vom 1. 8. 2010 wird die Ausführung des
durch Nachtrag II geänderteFlurbereinigungsplanes
im Flurbereinigungsverfahren Ensheim-Projekt II,
Landkreis Alzey-Worms, angeordnet.
II Hinweise
Die vorzeitige Ausführung des Flurbereinigungspla-
nes hat folgende rechtliche Wirkungen:
1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher

Beziehung an die Stelle seiner alten Grundstücke
und Rechte. Die im Flurbereinigungsplan aufge-
führten neuen Teilnehmer werden Eigentümer der
für sie ausgewiesenen Grundstücke.

2. Rechte und Pflichten, die durch den Flurbereini-
gungsplan abgelöst oder aufgehoben werden,
erlöschen; neue im Flurbereinigungsplan begrün-
dete Rechte und Pflichten entstehen. Die öffent-
lichen und privatrechtlichen Lasten der alten
Grundstücke gehen, soweit sie nicht aufgehoben
oder abgelöst werden, auf die neuen Grundstük-
ke über.

3. Die im Flurbereinigungsplan getroffene Regelung
öffentlicher Rechtsverhältnisse wird wirksam.

4. Soweit der Flurbereinigungsplan noch bestands-
kräftig geändert wird, wirkt die Änderung auf den
in dieser Anordnung festgesetzten Zeitpunkt zu-
rück.

5. Mit dieser Anordnung enden die rechtlichen Wir-
kungen der vorläufigen Besitzeinweisung vom
31. 3. 2009 (§ 66 FlurbG).

6. Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen
Einschränkungen des Eigentums bleiben bis zur
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes
bestehen.
Deshalb können auch weiterhin Änderungen der
Nutzungsart, die über den Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausge-
hen, nur mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde vorgenommen werden. Die Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes wird be-
kanntgemacht.

7. Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an
den dem Eigentümer zur Last fallenden Beiträ-
gen, auf Erhöhung oder Minderung des Pachtzin-
ses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses
(§§ 69 und 70 FlurbG) sind - soweit sich die
Beteiligten nicht einigen können - gemäß§ 71
FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass die-
ser Anordnung beim DLR Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück, Rüdesheimer Str. 60-68, 55545 Bad
Kreuznach zu stellen.

III Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes
nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungs -
gerichtsordnung (VwGO), wird angeordnet mit der
Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschie-
bende Wirkung haben.
Begründung
1. Sachverhalt:
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten ge-
mäß § 59 Abs. 1 FlurbG bekannt gegeben.
Den im Anhörungstermin vom 10. 3. 2009 und inner-
halb der Frist von 2 Wochen nach diesem Termin er-
hobenen Widersprüchen gegen den Flurbereini-
gungsplan wurde durch den Nachtrag II abgeholfen.
Der verbliebene Widerspruch wurde der Spruchstel-
le für Flurbereinigung zur Entscheidung vorgelegt.
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2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum
ländlicher Raum DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
als zuständige Flurbereinigungsbehörde erlassen
(§ 3 Abs. 1 FlurbG).
Rechtsgrundlage ist der § 63 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen des § 63 FlurbG zur
vorzeitigen Ausführungsanordnung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Mit dieser Anordnung und dem genannten Stichtag
entstehen die Ansprüche auf Ausbau der geplanten
Anlagen, Geldzahlungen, Erstattungen und Pacht -
regelungen, vor allem aber gehen alle Rechte über.
Rechtsgeschäftliche Verfügungen werden ab dem
genannten Zeitpunkt über die neuen Grundstücke
getroffen.
Die materiellen Voraussetzungen des § 63 FlurbG zur
vorzeitigen Ausführungsanordnung liegen vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im
überwiegenden Interesse der Beteiligten des Verfah-
rens. Die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs
hätte zur Folge, dass der Grundstücksverkehr erheb-
lich erschwert würde. In diesem Falle müssten die
Teilnehmer bei der Veräußerung oder Belastung nach
wie vor über die rechtlich noch existenten alten
Grundstücke verfügen. 
Dem verbliebenen Widerspruchsführer erwachsen
durch den Eintritt des neuen Rechtszustandes keine
Nachteile. Der Flurbereinigungsplan kann im Rechts-
behelfsverfahren geändert werden. Die Änderungen
wirken in rechtlicher Hinsicht auf den in dieser An-
ordnung festgesetzten Tag zurück (§ 63 Abs. 2
FlurbG).
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentli-
chen Interesse, da der Allgemeinheit im Hinblick auf
die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der
landwirtschaftlichen Betriebe und wegen der in die
Bodenordnung investierten erheblichen öffentlichen
Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens
möglichst bald herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der
VwGO sind damit gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Mo-
nats ab dem ersten Tag der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei dem

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Rüdesheimer Straße 60-68, 
55545 Bad Kreuznach oder

Dienstsitz Oppenheim, Wormser Str. 111, 55276
Oppenheim, oder

Dienstsitz Simmern, Schloßplatz 10, 55469
Simmern,

oder bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),

- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier,

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die
Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der o.g.
Behörden eingegangen ist.
Im Auftrag
gez. Thomas Mitschang
(Gruppenleiter)

Bermersheim v. d. H.

Ortsbürgermeister Werner Wagner
Dienstag 19.00  – 19.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindebüro, An der Turnhalle 4
Tel. 0 67 31 / 76 55

Vorzeitige Ausführungsanordnung
Siehe unter VG Alzey-Land.

Sitzung des Gemeinderates
Am Dienstag, dem 13. 7. 2010, um 20.00 Uhr, findet
im Sitzungszimmer in der Gemeindehalle Bermers-
heim v.d.H. eine Sitzung des Gemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Bürgerfragestunde
2. Beratung und Beschlussfassung „Satzungsände-

rung Friedhofssatzung“
3. Beschluss für die Vergabe „Reparatur Altes Was-

serhaus“
4. Beschluss für die Vergabe „Aussegnungshalle

Friedhof“
5. Mitteilungen und Anfragen
Werner Wagner
Ortsbürgermeister

Biebelnheim

Ortsbürgermeisterin Gabriele Holla
Montag 16.30 - 18.30 Uhr
Hauptstraße 11
Telefon 0 67 33 / 2 81

2. Satzung
zur Änderung der Friedhofssatzung
der Ortsgemeinde Biebelnheim
vom 4. Juni 2010
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Biebelnheim hat
auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5 Abs. 2
und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) in der jeweils gültigen Fassung folgende Sat-
zung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsge-
meinde Biebelnheim vom 20. 1. 1989, in der jeweils
gültigen Fassung, beschlossen, die hiermit bekannt-
gemacht wird:

Artikel 1
I. § 5 – Verhalten auf dem Friedhof – 

erhält folgende Fassung:
§ 5

Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der
Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in
Begleitung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;

Kinderwagen und Rollstühle sowie Handwagen
zur Beförderung von Material zur Grabherrich-
tung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewer-
betreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung sind ausgenommen,

a) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzu-
bieten,

b) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer
Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier stören-
de Arbeiten auszuführen,

c) Druckschriften zu verteilen,
d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen

und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen,

e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen
abzuladen,

f) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubrin-
gen,

g) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegerä-
te zu betreiben. Die Friedhofsverwaltung kann
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck
des Friedhofes und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind.

i) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungs-

berechtigten liegt vor oder
bb) die Friedhofsverwaltung hat zugestimmt. Für

das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz
2 und 3 entsprechend.

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Bei-
setzung zusammenhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie
sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.

II. § 6 - Verhalten auf dem Friedhof - 
erhält folgende Fassung:

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit
der Gestaltung und Instandhaltung von Grabstätten
befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten
auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger ge-
setzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung
durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den
Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwal-
tungsverfahren finden die Bestimmungen über die
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1
VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann
über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne
des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheit-
lichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenhei-
ten vom 27. 10. 2009, GVBl. S. 335 abgewickelt wer-
den. 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreiben-
de, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher
Hinsicht zuverlässig sind.
(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Be-
rechtigungskarte. Diese ist dem Friedhofspersonal
vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern
auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr vorlie-
gen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der
Friedhofssatzung verstoßen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
Biebelnheim, den 4. Juni 2010
gez. Gabriele Holla
Ortsbürgermeisterin

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Dintesheim

Ortsbürgermeister Matthias Brechtel
Donnerstag, 20.00 - 21.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 9
Telefon 0 67 35 / 15 89 

Sitzung des Gemeinderates
Am Donnerstag, 8. 7. 2010 findet um 20.00 Uhr im
Bürgerhaus Dintesheim eine öffentliche Sitzung des
Gemeinderates statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen und Anfragen 
Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an.
gez. Matthias A. Brechtel
(Ortsbürgermeister)
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Flomborn

Ortsbürgermeister Rainer Thomas
Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Langgasse 28
Telefon 0 67 35 / 2 34
0 67 35 / 6 85
http://www.flomborn.de

1. Satzung
zur Änderung der Friedhofssatzung
der Ortsgemeinde Flomborn
vom 11. Juni 2010
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Flomborn hat
auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5 Abs. 2
und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) in der jeweils gültigen Fassung folgende Sat-
zung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsge-
meinde Flomborn vom 20. 9. 2002 beschlossen, die
hiermit bekanntgemacht wird:

Artikel 1
I. § 5 - Verhalten auf dem Friedhof - 

erhält folgende Fassung:
§ 5

Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der
Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in
Begleitung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;

Kinderwagen und Rollstühle sowie Handwagen
zur Beförderung von Material zur Grabherrich-
tung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewer-
betreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung sind ausgenommen,

a) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzu-
bieten,

b) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer
Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier stören-
de Arbeiten auszuführen,

c) Druckschriften zu verteilen,
d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen

und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen,

e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen
abzuladen,

f) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubrin-
gen,

g) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegerä-
te zu betreiben. Die Friedhofsverwaltung kann
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck
des Friedhofes und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind.

i) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungs-

berechtigten liegt vor oder
bb) die Friedhofsverwaltung hat zugestimmt. Für

das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz
2 und 3 entsprechend.

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Bei-
setzung zusammenhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie
sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.

II. § 6 – Verhalten auf dem Friedhof - 
erhält folgende Fassung:

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit
der Gestaltung und Instandhaltung von Grabstätten
befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten
auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger ge-
setzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung
durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den
Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwal-
tungsverfahren finden die Bestimmungen über die
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1

VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann
über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne
des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheit-
lichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenhei-
ten vom 27. 10. 2009, GVBl. S. 335 abgewickelt wer-
den. 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreiben-
de, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher
Hinsicht zuverlässig sind.
(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Be-
rechtigungskarte. Diese ist dem Friedhofspersonal
vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern
auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr vorlie-
gen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der
Friedhofssatzung verstoßen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
Flomborn, den 11. 6. 2010
gez. Rainer Thomas
Ortsbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Flonheim

Ortsbürgermeisterin Ute Beiser-Hübner
Öffnung der Verwaltung:
Montag: 8.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag: 16.30 - 19.00 Uhr
Rathaus, Marktplatz 1
Telefon 0 67 34 / 3 25
Fax: 0 67 34 / 64 38

Sitzung des Gemeinderates
Am Mittwoch, dem 7. 7. 2010, um 18.30 Uhr, findet
in der Adelberghalle, Berliner Straße 16, eine Sitzung
des Gemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
TOP 1: Verabschiedung eines Ratsmitgliedes
TOP 2: Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
TOP 3: Bekanntgabe der Submissionsergebnisse

und Vergabe der Arbeiten am Gemeinde-
haus, Marktplatz 12,
a) Elektroarbeiten
b) Heizung - Sanitärarbeiten 

TOP 4: Gestaltung Spielplatz im Sommerstück
Bericht aus Ausschuss und Anliegerver-
sammlung
Vorstellung des Konzeptes
Verabschiedung des Konzeptes

TOP 5: Bekanntgabe der Auswertung der Jugend-
befragung
Ergebnisvorstellung 
Abstimmung über die Einführung des Ju-
gendparlamentes

TOP 6: Annahme von Sponsoringleistungen, Spen-
den, Schenkungen u.ä. Zuwendungen
a) 3000,-- Euro für die Jugendarbeit von

EWG, Alzey

TOP 7: Anschaffung eines Klimagerätes für die Kin-
dertagesstätte

TOP 8: Mitteilungen und Anfragen
Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an.
Ute Beiser-Hübner
Ortsbürgermeisterin

Framersheim

Ortsbürgermeister Ulrich Armbrüster
Sprechstunde:
Dienstag 18.00-19.00 Uhr
Donnerstag 18.00-19.00 Uhr
Öffnungszeiten der Verwaltung:
Dienstag 18.00-19.00 Uhr
Donnerstag 11.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
Rathaus, Schloßstraße 1
Telefon 0 67 33 / 3 16
http://www.framersheim.de
e-Mail: kontakt@framersheim.de

Ratssitzung fällt aus
Die geplante Ratssitzung am 8. 7. 2010 findet
nicht statt.
Im Auftrag
A. Deichmann

1. Satzung 
zur Änderung der Friedhofssatzung
der Ortsgemeinde Framersheim
vom 10. 6. 2010
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Framersheim
hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5
Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) in der jeweils gültigen Fassung folgende Sat-
zung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsge-
meinde Framersheim vom 29. 1. 2008 beschlossen,
die hiermit bekanntgemacht wird:

Artikel 1
I. § 5 – Verhalten auf dem Friedhof – 

erhält folgende Fassung:
§ 5

Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der
Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in
Begleitung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;

Kinderwagen und Rollstühle sowie Handwagen
zur Beförderung von Material zur Grabherrich-
tung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewer-
betreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung sind ausgenommen,

a) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzu-
bieten,

b) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer
Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier stören-
de Arbeiten auszuführen,

c) Druckschriften zu verteilen,
d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen

und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen,

e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen
abzuladen,

f) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubrin-
gen,

g) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegerä-
te zu betreiben. Die Friedhofsverwaltung kann
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck
des Friedhofes und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind.

i) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungs-

berechtigten liegt vor oder
bb) die Friedhofsverwaltung hat zugestimmt. Für

das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz
2 und 3 entsprechend.



Seite 6 Amtlicher Teil Donnerstag, den 8. Juli 2010

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Bei-
setzung zusammenhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie
sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.

II. § 6 – Verhalten auf dem Friedhof - 
erhält folgende Fassung:

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit
der Gestaltung und Instandhaltung von Grabstätten
befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten
auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger ge-
setzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung
durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den
Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwal-
tungsverfahren finden die Bestimmungen über die
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1
VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann
über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne
des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheit-
lichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenhei-
ten vom 27.10.2009, GVBl. S. 335 abgewickelt wer-
den. 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreiben-
de, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher
Hinsicht zuverlässig sind.
(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Be-
rechtigungskarte. Diese ist dem Friedhofspersonal
vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern
auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr vorlie-
gen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der
Friedhofssatzung verstoßen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
Framersheim, den 10. 6. 2010
gez. Ulrich Armbrüster
Ortsbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Freimersheim

Ortsbürgermeister Wilfried Brück
Donnerstag 18.30 - 19.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus
Telefon 0 67 31 / 4 33 17

1. Satzung
zur Änderung der Friedhofssatzung
der Ortsgemeinde Freimersheim
vom 24. 6. 2010
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Freimersheim
hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5
Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes

(BestG) in der jeweils gültigen Fassung folgende Sat-
zung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsge-
meinde Freimersheim vom 7. 8. 2007 beschlossen,
die hiermit bekanntgemacht wird:

Artikel 1
I. § 5 - Verhalten auf dem Friedhof - 

erhält folgende Fassung:
§ 5

Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der
Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in
Begleitung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;

Kinderwagen und Rollstühle sowie Handwagen
zur Beförderung von Material zur Grabherrich-
tung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewer-
betreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung sind ausgenommen,

a) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzu-
bieten,

b) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer
Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier stören-
de Arbeiten auszuführen,

c) Druckschriften zu verteilen,
d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen

und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen,

e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen
abzuladen,

f) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubrin-
gen,

g) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegerä-
te zu betreiben. Die Friedhofsverwaltung kann
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck
des Friedhofes und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind.

i) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungs-

berechtigten liegt vor oder
bb) die Friedhofsverwaltung hat zugestimmt. Für

das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz
2 und 3 entsprechend.

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Bei-
setzung zusammenhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie
sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.

II. § 6 - Verhalten auf dem Friedhof -
erhält folgende Fassung:

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit
der Gestaltung und Instandhaltung von Grabstätten
befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten
auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger ge-
setzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung
durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den
Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwal-
tungsverfahren finden die Bestimmungen über die
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1
VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann
über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne
des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheit-
lichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenhei-
ten vom 27. 10. 2009, GVBl. S. 335 abgewickelt wer-
den. 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreiben-
de, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher
Hinsicht zuverlässig sind.
(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Be-
rechtigungskarte. Diese ist dem Friedhofspersonal
vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern
auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr vorlie-
gen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der
Friedhofssatzung verstoßen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
Freimersheim, den 24. 6. 2010
gez. Wilfried Brück
Ortsbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, 
oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Gau-Heppenheim

Ortsbürgermeister Klaus Krieger
Montag 19.00 – 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Schloßgasse 3
Telefon 0 67 31 / 4 24 45

Wirtschaftswegebau in der 
Gemarkung Gau-Heppenheim
Ab dem 5. 7. 2010 wird die Firma Kuschmann
& Metz, Nieder-Hilbersheim, den Wirtschaftsweg
„Edlergewann“ ausbauen. Die Bauzeit wird ca. 6 Wo-
chen betragen. Für mögliche Behinderungen der
Landwirtschaft bitten wir um Verständnis.
gez. Bernd Schlamp
Fachbereichsleiter

Gau-Odernheim

Ortsbürgermeister Bernd Westphal
Sprechstunde nur donnerstags
vom 17.00 - 19.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
weitere Bürostunden
Montag von 9.00 - 11.00 Uhr
Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr
Rathaus, Obermarkt 6
Telefon 0 67 33 / 403; Fax - 16 28
http://www.gau-odernheim.de
Kindertagesstätte: 0 67 33 / 75 14
Kindergarten: 0 67 33 / 68 87

Satzung
der Ortsgemeinde Gau-Odernheim
über ein besonderes gemeindliches
Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1
Nr. 2 BauGB an Grundstücken
in der Gemarkung Gau-Odernheim
Gemäß § 25 Abs. 1 Ziffer 2 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 8.
1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137, zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. 6. 2004 (BGBl.
I S. 1359), geändert durch Gesetzeserleichterung
von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der
Städte vom 21. 12. 2006 (BGBl. I S. 64 vom 27. 12.
2006) i. V. m. § 24 Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. 1. 1994 (GVBl.
S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22. 12. 2003 (GVBl. S. 390) und des Be-
schlusses des Gemeinderates der Ortsgemeinde
Gau-Odernheim vom 27. 8. 2008, wird die folgende
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Satzung über ein besonderes gemeindliches Vor-
kaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 an Grundstücken
im Gemeindegebiet von Gau-Odernheim erlassen:

§ 1
(1) Die Ortsgemeinde Gau-Odernheim zieht für die in
§ 2 genannten Grundstücke städtebauliche Maßnah-
men der Gestalt in Betracht, dass die Grundstücke
zukünftig für die Erweiterung der Sportanlagen für
Trendsportarten sowie der Anpassung der Wirt-
schaftswege im Bereich des Sportgeländes bzw. der
Verbreiterung der Zufahrt zum Wertstoffhof benötigt
werden. Die Flächen sind im gültigen Flächennut-
zungsplan 2015 der Verbandsgemeinde Alzey-Land
entsprechend als Fläche für Sportanlagen darge-
stellt.
(2) Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung steht der Ortsgemeinde Gau-Odern-
heim für die in § 2 genannten Grundstücke ein be-
sonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2
BauGB zu.

§ 2
Der Geltungsbereich der Satzung erstreckt sich auf
die Grundstücke, Gau-Odernheim, Flur 30, Nr. 507,
508, 513, 516 und 517.

§ 3
Die Eigentümer der unter das Vorkaufsrecht nach
dieser Satzung fallenden Grundstücke sind gemäß
§ 28 Abs. 1 Satz 1 BauGB verpflichtet, der Ortsge-
meinde Gau-Odernheim den Abschluss eines Kauf-
vertrages über ihr Grundstück unverzüglich anzuzei-
gen.

§ 4
Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntma-
chung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 16 Abs. 2
BauGB in Kraft. Als Tag der Bekanntmachung gilt der
Ausgabetag des Nachrichtenblattes der Verbands-
gemeinde Alzey-Land.
Gau-Odernheim, den 25. 6. 2010 
(Tag der Ausfertigung)
gez. Bernd Westphal
Ortsbürgermeister

Auf folgende Bestimmungen wird besonders hinge-
wiesen:
§ 215 Abs. 1 BauGB: 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beacht-
lich sind.
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
(GemO): Eine Verletzung der Bestimmungen über
1. Ausschließungsgründe gem. § 22 Abs. 1 GemO

und
2. die Einberufung und die Tagesordnung zu den Sit-

zungen des Gemeinderates (§ 34 GemO)
ist unbeachtlich, wenn nicht innerhalb eines Jahres
nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung
schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine
solche Rechtsverletzung begründen können, gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist.
Gau-Odernheim, den 30. 6. 2010
gez. B. Westphal
Ortsbürgermeister

Kettenheim

Ortsbürgermeister Wilfried Busch
Dienstag 18.30 - 19.30 Uhr
Rathaus, Alzeyer Straße 16
Telefon 0 67 31 / 4 33 31

3. Satzung
zur Änderung der Friedhofssatzung
der Ortsgemeinde Kettenheim
vom 22. 6. 2010
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kettenheim hat
auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5 Abs. 2
und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) in der jeweils gültigen Fassung folgende Sat-
zung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsge-
meinde Kettenheim vom 24. 8. 1985, in der jeweils
gültigen Fassung, beschlossen, die hiermit bekannt-
gemacht wird:

Artikel 1
I. § 5 – Verhalten auf dem Friedhof – 

erhält folgende Fassung:

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der
Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in
Begleitung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;
Kinderwagen und Rollstühle sowie Handwagen zur
Beförderung von Material zur Grabherrichtung, leich-
te Fahrzeuge von zugelassenen Gewerbetreibenden
und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind ausge-
nommen,
a) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzu-

bieten,
b) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer

Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier stören-
de Arbeiten auszuführen,

c) Druckschriften zu verteilen,
d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen

und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen,

e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen
abzuladen,

f) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubrin-
gen,

g) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegerä-
te zu betreiben. Die Friedhofsverwaltung kann
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck
des Friedhofes und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind.

i) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungs-

berechtigten liegt vor oder
bb) die Friedhofsverwaltung hat zugestimmt. Für

das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz
2 und 3 entsprechend.

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Bei-
setzung zusammenhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie
sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.

II. § 6 – Verhalten auf dem Friedhof - 
erhält folgende Fassung:

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit
der Gestaltung und Instandhaltung von Grabstätten
befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten
auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger ge-
setzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung
durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den
Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwal-
tungsverfahren finden die Bestimmungen über die
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1
VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann
über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne
des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheit-
lichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenhei-
ten vom 27. 10. 2009, GVBl. S. 335 abgewickelt wer-
den. 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreiben-
de, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher
Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Be-
rechtigungskarte. Diese ist dem Friedhofspersonal
vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern
auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr vorlie-
gen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der
Friedhofssatzung verstoßen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
Kettenheim, den 22. 6. 2010
gez. Wilfried Busch
Ortsbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Lonsheim

Ortsbürgermeister Harald Denne
Donnerstag 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Weihergasse 5
Telefon 0 67 34 / 2 36

Vorzeitige Ausführungsanordnung
Siehe unter VG Alzey-Land.

Sprechstunde fällt aus
Die Sprechstunde am 8. 7. und 15. 7. 2010 fällt
wegen Urlaubs bis 19. 7. 2010 aus. In dringenden
Fällen steht der 2. Beigeordnete Willi Friedrich zur
Verfügung. 
Harald Denne
Ortsbürgermeister

Mauchenheim

Ortsbürgermeister Udo Arm
Donnerstag 18.30 - 19.30 Uhr
An der Mühlwiese 10
Telefon 0 63 52 / 44 03

Ortsbürgermeister in Urlaub
Ortsbürgermeister Udo Arm befindet sich in der Zeit
vom 11. 7. bis 25. 7. 2010 in Urlaub. Die Vertretung
in dieser Zeit übernimmt der 1. Beigeordnete Wolf-
gang Ritzheim. Die Sprechstunden für die Bürgerin-
nen und Bürger finden zur gewohnten Zeit statt. In
dringenden Fälle ist Herr Ritzheim unter der Tel.-Nr.
06352/5545 zu erreichen. 
Udo Arm
Ortsbürgermeister
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1. Satzung
zur Änderung der Friedhofssatzung
der Ortsgemeinde Mauchenheim
vom 22. Juni 2010
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Mauchenheim
hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, Abs. 3, 5
Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) in der jeweils gültigen Fassung folgende Sat-
zung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsge-
meinde Mauchenheim vom 4. 7. 2006 beschlossen,
die hiermit bekanntgemacht wird:

Artikel 1
I. § 5 - Verhalten auf dem Friedhof - 

erhält folgende Fassung:
§ 5

Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der
Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in
Begleitung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;

Kinderwagen und Rollstühle sowie Handwagen
zur Beförderung von Material zur Grabherrich-
tung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewer-
betreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung sind ausgenommen,

a) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzu-
bieten,

b) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer
Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier stören-
de Arbeiten auszuführen,

c) Druckschriften zu verteilen,
d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen

und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen,

e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen
abzuladen,

f) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubrin-
gen,

g) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegerä-
te zu betreiben. Die Friedhofsverwaltung kann
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck
des Friedhofes und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind.

i) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungs-

berechtigten liegt vor oder
bb) die Friedhofsverwaltung hat zugestimmt. Für

das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz
2 und 3 entsprechend.

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Bei-
setzung zusammenhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie
sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.

II. § 6 - Verhalten auf dem Friedhof - 
erhält folgende Fassung:

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit
der Gestaltung und Instandhaltung von Grabstätten
befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten
auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger ge-
setzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung
durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den
Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwal-
tungsverfahren finden die Bestimmungen über die
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1
VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann
über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne
des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheit-
lichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenhei-
ten vom 27. 10. 2009, GVBl. S. 335 abgewickelt wer-
den. 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreiben-
de, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher
Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Be-
rechtigungskarte. Diese ist dem Friedhofspersonal
vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern
auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr vorlie-
gen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der
Friedhofssatzung verstoßen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
Mauchenheim, den 22. 6. 2010
gez. Udo Arm
Ortsbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, 
oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Ende Amtlicher Teil

Freitag, 9. 7. 2010 
Gruppe 1 18.00 Uhr: SG Lonsheim-Spiesheim - VSV Fichte Bechenheim

20.00 Uhr: TuS Erbes-Büdesheim - TuS Nack

Samstag, 10. 7. 2010 
Gruppe 2 14.00 Uhr: VfL Eppelsheim - TSG Ober- Flörsheim
Gruppe 3 16.00 Uhr: TuS Framersheim - TuS Gau- Heppenheim
Gruppe 4 18.00 Uhr: FV Flonheim - TV Freimersheim  

Sonntag, 11. 7. 2010 
Gruppe 1 15.00 Uhr: VSV Fichte Bechenheim - TuS Nack

17.00 Uhr: SG Lonsheim-Spiesheim - TuS Erbes- Büdesheim

Montag, 12. 7. 2010 
Gruppe 2 18.00 Uhr: SV SW Mauchenheim - TSG Ober- Flörsheim
Gruppe 3 20.00 Uhr: TSV Gau- Odernheim - TuS Gau- Heppenheim

Dienstag, 13. 7. 2010 
Gruppe 4 18.00 Uhr: TuS Biebelnheim - TV Freimersheim
Gruppe 1 20.00 Uhr: SG Lonsheim-Spiesheim - TuS Nack

Mittwoch, 14. 7. 2010
Gruppe 1 18.00 Uhr: VSV Fichte Bechenheim - TuS Erbes- Büdesheim
Gruppe 2 20.00 Uhr: SV SW Mauchenheim - VfL Eppelsheim

Donnerstag, 15. 7. 2010
Gruppe 3 18.00 Uhr: TSV Gau- Odernheim - TuS Framersheim
Gruppe 4 20.00 Uhr: TuS Biebelnheim - FV Flonheim

Freitag, 16. 7. 2010 
Halbfinale 1 18.00 Uhr: 1. Sieger Gruppe 1 - 1. Sieger Gruppe 2
Halbfinale 2 20.00 Uhr: 1. Sieger Gruppe 3 - 1. Sieger Gruppe 4

Sonntag, 18. 7. 2010  Finale:
14.00 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2
16.00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Im Anschluss an das Endspiel findet die Siegerehrung statt.

33. Verbandsgemeinde-Fußballturnier
vom 9. Juli bis 18. Juli 2010 in Mauchenheim

Spielplan:

Unsere E-Mail-Adresse für Ihre redaktionellen Textbeiträge:

redaktion@nachrichtenblatt-alzey-land.de
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Gemeinsames
Frühstücksbuffet für die
Albiger Grundschüler -
gesund und lecker

Dass ein Schulfrühstück zum himm -
lischen Gaumenvergnügen werden
kann, bewies der Förderverein der
Grundschule Albig, als er die Schüler
und Schülerinnen am 28. Mai 2010 mit
einem gesunden, leckeren, liebevoll
hergerichteten Frühstücksbuffet über-
raschte. Das Angebot war so verführe-
risch, dass die Wahl zur Qual wurde.
Nicht selten wurde ein Teller mehrmals
gefüllt, um ja keine Köstlichkeit zu ver-
passen. 
Der Förderverein der Grundschule Al-
big möchte sich auf diesem Weg für
die tatkräftige Unterstützung und die
Spenden der Eltern sehr herzlich be-
danken.

„Reilchen, Glocken 
und Wein“
Unter dem Motto „Reilchen, Glocken
und Wein“ hatten die Wein- und Kul-
turbotschafterinnen Andrea Horst und
Sabine Holzlehner Anfang Juni zu ei-

Albig
Feuerwehrübung
Unsere nächste Übung findet am kom-
menden Samstag, dem 10. 7. 2010 um 
18.00 Uhr statt. 
Wehrführung

Öffnungszeiten 
Evangelisches 
Gemeindebüro 
Das Evangelische Gemeindebüro für
die evangelischen Kirchengemeinden
Bechtolsheim, Biebelnheim, Ensheim
und Spiesheim in Biebelnheim, Obere
Kirchgasse 12 ist am Dienstag, den
13. Juli geschlossen. Dafür ist am
Montag, den 12. 7. 2010 zwischen

Vollsperrung
in Biebelnheim
L 414 Biebelnheim - Vollsperrung
wegen Ausbau der Ortsdurchfahrt
Der Landesbetrieb Mobilität Worms in-
formiert darüber, dass am kommenden
Montag, 5. Juli, die Ausbauarbeiten
der L 414 (Hauptstraße und Wörrstäd-
ter Straße) in der Ortsdurchfahrt Bie-
belnheim beginnen. Wegen der örtli-
chen Gegebenheiten kann nur unter
Vollsperrung gebaut werden.
Der Ausbau der rd. 510 Meter langen
Straße mit Gehwegen erfolgt in zwei
Bauabschnitten. In dieser Zeit werden
außerdem neue Leitungen durch die
Versorgungsträger verlegt.
Während der Sommerferien wird der
rd. 170 m lange Abschnitt der Haupt-
straße ab der Einmündung der L 430
(Bechtolsheimer Straße) bis Ortsende
Richtung Gau-Odernheim ausgebaut.
Ab Mitte August, so die Planung, soll
bis voraussichtlich Ende des Jahres
sich der ca. 340 Meter lange Abschnitt
der Wörrstädter Straße vom Ortsein-
gang aus Richtung Spiesheim bis zur
Einmündung der L 430 (Bechtolshei-
mer Straße) anschließen.
Während des ersten Bauabschnitts
wird der Verkehr überörtlich umgeleitet
über die L 408 - B 271 - Ensheim - B
271 - L 414 - Spiesheim - Biebelnheim.
Während des zweiten Bauabschnitts
führt die Umleitung ab der L 414 -
Bechtolsheim - L 430 - Gabsheim -
Schornsheim - B 420 - B 271 - Ens-
heim - B 271 - L 408 Biebelnheim.
Aufgrund der mehrmonatigen, leider
unvermeidbaren, Behinderungen im
Verkehrsablauf sowie der mit den Bau-
arbeiten verbundenen Beeinträchti-
gungen der Anwohner werden alle Be-
troffenen im Voraus um Verständnis
und Geduld gebeten.

Verbandsgemeinde
nem geführten Rundgang durch Albig
eingeladen. Die Veranstaltung stieß
damals auf sehr großes Interesse. Fast
100 Gäste nahmen an der Führung,
am Besuch der Liebfrauenkirche  und
der anschließenden Weinprobe in der
Winzergenossenschaft teil.
Jetzt wird die Veranstaltung, über die
es einen Film gibt, im Offenen Kanal
gezeigt. Sendetermine sind Montag,
12. Juli, 17.30 Uhr; Dienstag, 13. Juli,
23 Uhr und Donnerstag, 15. Juli, 14
Uhr. GT

Stuttgarter Bläser-
Quintett gastiert in Albig
Konzert im Hof der Familie von
Professor Biesalski 
Die Reihe der Sommerkonzerte im Hof
der Familie von Professor Hans Kon-
rad Biesalski, Alzeyer Pforte 2 in Albig,
findet auch in diesem Jahr ihre Fort-
setzung. Am Sonntag, 11. Juli ab 11
Uhr gastieren das Stuttgarter Bläser-
quintett und Sprecher der staatlichen
Hochschule für Musik u.a mit dem
Quintett von Paul Tafanell in der be-
kannten rheinhessischen Weinbauge-
meinde.
Der renommierte frei schaffende Maler
und Graphiker Gert Fabritius aus
Großfildern bei Stuttgart ist an diesem
Tag im Hof Biesalski mit einer Ausstel-
lung vertreten.  

Seniorennachmittag
Der Seniorennachmittag der kath. Kir-
chengemeinde Bechtolsheim findet
am Donnerstag, dem 15. Juli 2010, um
14.30 Uhr im Haus an der Kirche,
Langgasse 17 statt. Für die Biebeln-
heimer Teilnehmer besteht eine Fahr-
gelegenheit um 14.00 Uhr an der kath.
Kirche.

Bechtolsheim

Nichtamtlicher TeilAktuelles aus den Gemeinden
Kultur - Sport - Vereinsleben

Katholische Gottesdienste:
Bechtolsheim: Sa., 18.30 Uhr, Vorabendmesse.
Biebelnheim: So., 10.30 Uhr, Hochamt.
Framersheim: So., 9.30 Uhr, Eucharistiefeier.
Freimersheim: So., 18.30 Uhr, Eucharistiefeier.
Gau-Odernheim: So., 9 Uhr, Amt.
Ober-Flörsheim: Sa., 18.30 Uhr, Vorabendmesse.

Evangelische Gottesdienste:
Albig: So., 9 Uhr, Gottesdienst.
Bechtolsheim: So., 10.10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Goldene Konfirma-
tion, mit Kirchenchor Bechtolsheim-Biebelnheim.
Biebelnheim: So., 9 Uhr, Gottesdienst.
Bornheim: So., 9 Uhr, Gottesdienst.
Eppelsheim: So., 9 Uhr, Gottesdienst.
Esselborn: So., 9 Uhr, Gottesdienst.
Flomborn: So., 10.30 Uhr, Ökum. Kerb-Gottesdienst auf dem Hallenplatz.

Flonheim: So., 10.10 Uhr, Gottesdienst.
Framersheim: Sa., 18.30 Uhr, Gottesdienst.
Gau-Heppenheim: Sa., 17.30 Uhr, Gottesdienst.
Gau-Odernheim: So., 10 Uhr, Gottesdienst.
Lonsheim: So., 10 Uhr, Gottesdienst.
Nack: So., 8.45 Uhr, Gottesdienst.
Nieder-Wiesen: So., 10 Uhr, Gottesdienst.
Ober-Flörsheim: So., 9 Uhr, Gottesdienst.
Offenheim: Fr., 19 Uhr, Ökumen. Kerb-Gottesdienst.
Uffhofen: So., 9 Uhr, Gottesdienst.
Wahlheim: So., 10.15 Uhr, Gottesdienst.

Stadtmission Wörrstadt: Osterstr. 32, Udenheim; Gottesdienst mit Kinder-Got-
tesdienst „Schatzinsel“ (3-10 J.) und „Fischlis“ (10-14 J.) So 10 Uhr; Krabbelkreis
„KrabbelBabbel“ für Eltern mit Kindern von 0-3 J. Mittwoch 9.30 Uhr (2. u. 4. Mitt-
woch im Monat); Jugendkreis Kontakt Tel. 0 67 32 / 93 89 95; Seniorentreff Fr
15.00 Uhr (14-tägig; in den ungeraden Wochen); Biblischer Unterricht Fr 17 Uhr;
Kleingruppen/Hauskreise in Partenheim, Saulheim und Wörrstadt. Fahrdienste
z. d. Veranstaltungen nach Absprache. Infos bei Gemeinschaftspastor Matthias
Löffler, Tel. 0 67 32 / 6 25 49. Termine im Internet: www.stadtmission-
woerrstadt.de

Gottesdienste

Ausgabe der zur Aus -
leihe bestellten Schul -
bücher an der Real -
schule plus Flomborn/
Flörsheim-Dalsheim
Die im Rahmen der entgeltlichen
und unentgeltlichen Ausleihe über
das Online-Portal bestellten Schul-
bücher werden an der Realschule
plus Flomborn/Flörsheim-Dalsheim
im Raum D 51 (Raum ist ausgeschil-
dert) an folgenden Tagen ausgege-
ben:
Donnerstag, den 5. 8. und Freitag,
den 6. 8. 2010 jeweils in der Zeit von
9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr
- 18.00 Uhr
Donnerstag, den 12. 8. und am
Freitag, den 13. 8. 2010 jeweils in
der Zeit von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag, den 14. 8. 2010 in der
Zeit von 9.00 Uhr - 16.00 Uhr
sowie in der ersten Schulwoche
(16. - 20. 8. 2010) jeweils nachmit-
tags von 14.00 - 17.00 Uhr
Ralph Bothe
Bürgermeister



Sommerfest
Die Gemeinde Dintesheim feiert unter
der Leitung des Bürgerverein Dintes-
heim e.V. am 17. 7. ab 19.00 Uhr und
am 18. 7. 2010 ihr alljährliches Som-
merfest.
Es sind alle eingeladen, ein paar ge-
mütliche Stunden bei uns zu verbrin-
gen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eppelsheimer 
Scheunencafé zum
Eppelsheimer Sommer
Am Sonntag, den 11. Juli 2010 öffnet
um 14 Uhr  das Scheunencafé am Rat-
hausplatz unter der Federfühurung der
Eppelsheimer Vereine; an diesem
Sonntag zeichnet die FWG Eppelsheim
e.V. verantwortlich für die Bewirtung.
Wie üblich, ist auch das Dinotherium-
Museum im Rathaus geöffnet.
Zu leckeren Kuchen und kleinen defti-
gen Speisen spielt das Duo Kocurek
am Nachmittag auf. Ein weiterer Höhe-
punkt kann die Übertragung des End-
spiels der Fußballweltmeisterschaft
auf großer Leinwand werden. So hat
dann Eppelsheim auch einen Public
Viewing-Event.
Hierzu ergeht die freundliche Einla-
dung!
Ute Klenk-Kaufmann
Bürgermeisterin

Kleider- und Spielzeug -
basar im Scheunencafe
Am Sonntag, den 22. 8. 2010 ab 14
Uhr, möchte der Elternausschuss der
Kindertagesstätte am Effenkranz einen
Kleider- und Spielsachenbasar veran-
stalten.
Mit den Einnahmen soll eine 2-stöcki-
ge Spielebene in der Kita Eppelsheim
mitfinanziert werden. Der Basar soll
anlässlich des Eppelsheimer Sommers
im Scheunencafe stattfinden.
Jeder Eppelsheimer Bürger hat die
Möglichkeit, gut gebrauchte Kleider
und Spielzeug der Kinder anzubieten.
Anmeldungen sind in der Kita erhältlich
und bis zum 16. 7. 2010 abzugeben.
Die Teilnehmer können ihre Sachen
dann an selbst mitgebrachten Bierti-
schen verkaufen.
Die Standgebühr in Höhe von 10 Euro
wird bei Anmeldung fällig und wird
auch bei Nichtteilnahme als Spende
für die Spielebene einbehalten.
Auf Ihren Besuch freut sich der Eltern-
ausschuss.

Verabschiedung von
Frau Richter an der
Grundschule 
Im Rahmen einer kleinen Feier über-
reichte Schulleiter Hans-Joachim
Apelt die Urkunde an Frau Richter. Seit
über 40 Jahren im Schuldienst des
Landes Rheinland-Pfalz, hat Frau
Richter Generationen von Schülern mit
geprägt. Die Schulleitung der Grund-
schule gratulierte zu diesem Ereignis
und würdigte noch einmal die Leistung
in einem kurzen Rückblick auf die ver-
gangenen 40 Jahre.

Seit über 40 Jahren ist Mechthild Rich-
ter als Lehrerin im Dienst des Landes
Rheinland-Pfalz. Ihre erste Stelle hatte
Frau Richter an der Grund- und Haupt-
schule Flonheim und unterrichtet seit
dem 1. 8. 1987 an der Grundschule Er-
bes-Büdesheim. Der Schulleiter Hans-
Joachim Apelt übermittelte Frau Rich-
ter die Grüße und den Dank des Lan-
des Rheinland-Pfalz für ihre geleiste-
ten Dienste im Schuldienst. Die Über-
reichung der Urkunde geschah im
Rahmen einer Feier mit vielen ehema-
ligen Kollegen und Weggefährten.
Auch die Kollegen brachten ihrer ehe-
maligen Kollegin ein kleines Ständ-
chen. Verabschiedet wurde Frau Rich-
ter von allen Schülerinnen und Schü-
lern, die ein kleines Programm für die-
sen Tag eingeübt hatten. DZ

3. Dressurfestival
Erbes-Büdesheim
8. bis 11. Juli 2010

Donnerstag, 8. Juli 2010 „Tag des
jungen Pferdes“; Reitpferdeprüfung,
Dressurpferdeprüfungen Klasse A bis
M

Dintesheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

9:00 Uhr und 12:00 Uhr das Büro ge-
öffnet. In den Sommerferien ist das
Gemeindebüro vom 20. 7. 2010 bis
einschließlich 5. 8. 2010 geschlossen.
Erster Bürotag ist wieder am Dienstag,
dem 10. 8. 2010 zwischen 9.00 Uhr
und 12.00 Uhr. ES

Seniorennachmittag
Siehe unter Bechtolsheim.

Öffnungszeiten 
Evangelisches 
Gemeindebüro 
Siehe unter Bechtolsheim.

Künstlerfest
im Kindergarten
Am 10. 7. 2010, ab 14.30 Uhr, findet im
Kindergarten Biebelnheim ein Künst-
lerfest statt.
Um 14.30 Uhr starten die Kinder mit
einer kleinen Darbietung. Danach ha-
ben Sie Gelegenheit, sich die Kunst-
werke unserer Kleinen Künstler, die sie
in der letzten Zeit kreiert haben, anzu-
schauen, an verschiedenen Kunstak-
tionen mitzumachen und sich an unse-
rem Kuchenbuffet zu bedienen (bitte
ein Kaffeegedeck mitbringen).
Um 17 Uhr erwartet Sie eine Kunst-
auktion, bei der verschiedene Bilder
auf Leinwand, auf die die Kinder Bilder
bekannter Maler nachgemalt haben,
versteigert werden. AE

Bürgerinformation
Von zahlreichen Bürgerinnen und Bür-
gern wird immer wieder Klage geführt,

dass sich nicht bebaute Grundstücke
in z.T. sehr ungepflegtem Zustand (ho-
her Unkrautbewuchs) befinden. Dies
trifft leider auch für manche bebauten 
Grundstücke zu. Nun wird die Ge-
meinde resp. der Ortsbürgermeister
beschuldigt: „Leider muss ich feststel-
len, dass Sie Ihr Wort nicht halten.“
Dazu folgende Klarstellung: In den ver-
gangenen Jahren kam es im Zuge von 
Neubauten immer wieder vor, dass
„Reste/Abfälle“ der Baumaßnahme zu-
nächst auf dem noch unbebauten
Nachbargrundstück gelagert wurden,
dann aber dort „vergessen“ wurden.
Nach einem Aufruf seitens der Ge-
meinde haben Anwohner im Neubau-
gebiet die betroffenen Grundstücke
vom Müll befreit. Besonders Steine
und Betonbrocken, die erhebliche
Schäden an den landwirtschaftlichen
Maschinen anrichten, mussten von
Hand aufgeladen und abtransportiert
werden. Danach konnten die Grund-
stücke dank der von einigen Winzern
freiwillig bereitgestellten Geräten und
Arbeitskräften gemulcht werden. Die
Gemeinde hatte in dem Zusammen-
hang darauf hingewiesen, dass aus
dieser „good-will“-Aktion kein An-
spruch auf jährliche Wiederholung ab-
geleitet werden kann. Das Sauberhal-
ten ihrer Grundstücke liegt ausschließ-
lich in der Verantwortung der Eigentü-
mer! Rechtlich hat die Ortsgemeinde
keine Möglichkeit, Grundstücksbesit-
zer zur Pflege ihres Eigentums zu ver-
pflichten.
An dieser Stelle appelliere ich erneut -
wie bereits mit meinem Schreiben vom
März 2006!! - an alle Grundstücksbe-
sitzer, einen entsprechenden Beitrag
zur positiven Verbesserung gut-nach-
barschaftlicher Beziehungen zu leis -
ten.
Bernhard Beck
Ortsbürgermeister

Biebelnheim

Bornheim
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Aufnahmefeier der RS+ Flonheim

Einen wichtigen Tag beging die Flonheimer Schule am Dienstag mit der
Aufnahmefeier für die neuen Fünftklässler. Im sommerlich geschmückten
Atrium der Schule wurden die ersten Schülerinnen und Schüler der Real-
schule plus aufgenommen. Schulleiter Joachim Schneider begrüßte die
Kinder und ihre Eltern und Verwandten und hieß sie herzlich Willkommen an
ihrer neuen Schule. Er machte ihnen Mut für den neuen Schul- und Lebens-
abschnitt, der nach den Ferien für sie beginnt und sagte die Unterstützung
der Schule in allen Bereichen zu.
In einem kleinen Programm zeigten die Klassen 6a und 6b sowie 7a, dass
die Schule sich auf die „Neuen“ freut: Nach dem Lied „Ich bin fit“ erlebten
die Kinder ein Stuhltheater und einen kleinen Sketch zum Thema Fußball,
passend zur laufenden WM. Moderator Torsten Braun aus der 6a konnte
außerdem einen Rap und einen HipHop und noch weitere Lieder und Mu-
sikstücke der Bläser-AG der Schule ankündigen.
Gegen Ende der Feier stellten sich die Patenschüler vor, die die zukünftigen
Fünftklässler in ihrem ersten Jahr in der Realschule Flonheim begleiten und
unterstützen werden. Sie geleiteten die Schüler anschließend auch mit den
Klassenleiterinnen in ihre Säle, wo sich die neuen Klassen bereits etwas be-
schnuppern und bei der Gestaltung eines Buttons kreativ sein konnten.
Als kleinen Willkommensgruß erhielt jeder neue Schüler eine Tasche mit
vielerlei nützlichen Gegenständen für die Schule. 
Der Förderverein bewirtete währenddessen die Gäste mit gekühlten Geträn-
ken, die bei den sommerlichen Temperaturen gerne angenommen wurden.

Verloren/Gefunden

In der Ortsgemeinde Gau-Odern-
heim wurden ein Schlüsselbund
und eine Uhr gefunden.

Vor Ablauf der Aufbewahrungs-
frist (31. 7. 2010) teilen wir mit,
dass folgende Fundsachen noch
nicht abgeholt wurden.

In der Ortsgemeinde Albig wurde
ein Schlüsselmäppchen gefun-
den.

Des Weiteren wurde in der Orts-
gemeinde Bechtolsheim eine
Brille gefunden.

Zudem wurde in der Ortsgemein-
de Bornheim ein Fahrrad gefun-
den.

In der Ortsgemeinde Eppelsheim
wurde eine Kinderbrille gefunden.

Des Weiteren wurden in der Orts-
gemeinde Flonheim ein Schlüs-
selbund und eine Brille gefunden.

Zudem wurde in der Ortsgemein-
de Framersheim eine Brille ge-
funden.

In der Ortsgemeinde Freimers-
heim wurde ein Schlüsselbund
gefunden.

Zudem wurden in der Ortsge-
meinde Gau-Odernheim ein
Schlüssel und eine Kette gefun-
den.

Des Weiteren wurde in der Orts-
gemeinde Ober-Flörsheim ein
Ring gefunden.

Die Eigentümer werden gebeten,
sich mit dem Fundbüro der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Alzey-
Land, Bürgerbüro, Tel. 0 67 31 -
409-310 in Verbindung zu setzen.



herzlich ein. Wir besuchen das AWO-
Kreissommerfest in Morbach. Fahrt -
kosten werden erhoben, Kinder bis 12
Jahre sind frei.
Anmeldung ab sofort bei unseren Vor-
stands-Mitgliedern oder beim 1.Vors.
R.Sickert unter 06734/321. RS

Flonheimer Schüler
packen Rucksäcke 
für Afrika

Insgesamt 144 Rucksäcke und Schul-
taschen gehen bald auf eine lange Rei-
se nach Liberia. Gefüllt mit Schulmate-
rialien und einigen Gebrauchsartikeln
sollen sie dort afrikanischen Kindern
helfen und ihnen das Nötigste für ei-
nen Schulbesuch zur Verfügung stel-
len. Die Flonheimer Schüler unterstüt-
zen hiermit das Rucksackprojekt der
Hilfsorganisation "Mary´s Meals".
In den letzten zwei Monaten haben
nicht nur Schüler, sondern auch Eltern
und Lehrer eifrig gepackt. Dabei ging
es ausnahmsweise mal nicht um die
eigene Tasche, sondern um gebrauch-
te Ranzen, Sporttaschen und Ruck-
säcke, um anderen Kindern etwas Gu-
tes zu tun.
Anhand einer Liste wurden die Ruck-
säcke einheitlich mit Schulheften, Stif-
ten, einem Radierer, Spitzer, Lineal und
Mäppchen bestückt. Hinzu kamen ein
Kleiderset, Schuhe und einige Hygie-
neartikel. Fehlen durfte auch ein klei-
ner Ball nicht. Alles Dinge, die für die
Flonheimer Schüler bisher selbstver-
ständlich waren. Durch das Projekt ha-
ben die Schüler auch etwas für sich

gelernt. Nämlich, dass man die kleinen
Dinge des Lebens nicht als selbstver-
ständlich ansehen sollte, denn viele
Kinder auf der Welt müssen leider oh-
ne sie auskommen.
Umso mehr motivierte es die Schüler,
die Rucksäcke mit viel Sorgfalt zu be-
stücken. Viele Rucksäcke wurden von
den Familien bereits zu Hause kom-
plett bepackt und in die Schule ge-
bracht. Rucksäcke, die nicht ganz voll-
ständig waren, wurden mit Hilfe von
zahlreichen Einzelspenden durch eini-
ge Schüler der Klasse 8a und deren
Klassenleiterin Maike Wernersbach,
die für die Durchführung des Projekts

Freitag, 9. bis Sonntag 11. Juli 2010
Dressurprüfungen der Klasse A bis S*
(St. Georg); Qualifikation zum R+V Ju-
gendchampionat Hessen-Rheinland-
Pfalz-Saar; Qualifikation zum großen
FAB Amateur Cup; Qualifikation zum
Zurich Nachwuchscup 2010
Bereits das 2. Dressurfestival des Pfer-
desportclubs Erbes-Büdesheim e. V.
vom 9. bis 12. Juli 2009 war ein großer
Erfolg, welcher sowohl die Erwartun-
gen des PSC als auch die Erwartun-
gen der Teilnehmer und Besucher weit
übertraf. 
Getreu dem Motto Stillstand ist Rück-
schritt war das gesteckte Ziel für das
Dressurfestival 2010 die Durchführung
einer zusätzlichen Dressurprüfung der
Klasse S - St. Georg. So finden die
Teilnehmer in der diesjährigen Aus-
schreibung neben den bereits fest eta-
blierten Dressurpferdeprüfungen der
Klasse A - M, den Qualifikationsprü-
fungen für das R+V Jugendchampio-
nat Hessen-Rheinland-Pfalz-Saar und
des Großen Nürnberger FAB Amateur
Cup erstmalig auch eine Qualifikati-
onsprüfung zum Zurich Nachwuchs-
cup. Den Showdown für Amateure und
Profis bilden die Dressurprüfungen der
Klasse L bis St. Georg. 
Doch damit nicht genug, in Kooperati-
on mit dem Reit- und Fahrverein Fra-
mersheim wurde in den Vereinsküchen
schon länger geplant und geköchelt.
Da treffen sich zwei Vereine, hoch mo-
tiviert und nicht nur in Zeiten der Wirt-
schaftskrise davon überzeugt, dass
Synergien mehr denn je gefragt sind.
Während der RuV Framersheim eher
für den Schwerpunkt Springreiten
steht, so kann der PSC Erbes-Büdes-
heim seinen Schwerpunkt Dressur
nicht verleugnen. Was liegt da näher
als eine Kooperation der beiden Verei-
ne? Und so fand vom 16. bis 18. April
2010 das 1. Reitsportfestival  mit
Spring- und Dressurprüfungen der
Klasse E bis M* statt. Springen meets
Dessur oder – wie die Initiatoren
scherzhaft titeln - Springfuzzis treffen
Sattelquetscher. Eine hochkarätige
Veranstaltung mit optimalen Rahmen-
und Prüfungsbedingungen für Teilneh-
mer, Pferde, Sponsoren und Besucher
war das Ziel beider Vereine. Dass ne-
ben dem interessanten Prüfungsange-
bot weder mit guter Laune noch mit
vergnüglichen Abendveranstaltungen
gespart wurde, stand außer Frage.
Und da es vortrefflich in das Gesamt-
konzept passte, fanden im Rahmen
des Reitsportfestivals  die 4. Reitpfer-
de-Verkaufstage statt. Ein Event, des-
sen Konzept nicht nur Käufer und Ver-
käufer überzeugte. 
Wer die beiden Vereine und ihre gro-
ßen Sommerturniere kennt, der weiß,
da kommt was Großes auf die Turnier-
szene zu.
Alles in allem eine Veranstaltung, de-
ren Besuch Sie sicher nicht bereuen
werden! Wir sehen uns in Erbes-Bü-
desheim. NT

Erbes-Büdesheimer
Ferienspiele
Die diesjährigen Erbes-Büdesheimer
Ferienspiele finden in der Zeit vom
3. bis 10. August statt. Die organisie-
rende FWG freut sich in Zusammenar-
beit mit Ortsgemeinde, Freiwilliger
Feuerwehr, Landfrauenverein und
Schützenverein für die Schulkinder
wieder fünf Angebote machen zu kön-
nen. Am Dienstag, 3. 8. gibt es um 14
Uhr das Puppenspiel „Hans im Glück“

von der Nordpfälzer Puppenbühne. In
dem anschließenden Bastelnachmit-
tag kann man sich selbst eine Mario-
nette basteln. Der Schützenverein lädt
am Mittwoch, 4. 8. Kinder ab 8 zu ei-
nem Schnuppernachmittag ein. Unter
der bewährten Leitung der Jugendfeu-
erwehr folgt am Donnerstag, 5. 8. ein
spannender Spielenachmittag.
Mit Unterstützung der Ortsgemeinde
findet am Freitag, 6. 8. ein ganztägiger
Ausflug zur Saalburg statt. Am Diens-
tag, 10. 8. haben die Landfrauen den
Mitmachkurs „Coole Drinks für flotte
Teens“ für Jugendliche ab 12 organi-
siert. Die Teilnahme kostet pro Veran-
staltung 2 Euro, der Ausflug 6 Euro.
Anmeldungen sind bis zum 20. Juli bei
Frau Wünsche-Heiden unter der Num-
mer 06731/ 42228 oder der Mail-
Adresse wuensche-heiden@web.de
möglich. RWH

TT Spielgemeinschaft 
Offenheim/
Erbes-Büdesheim

Die Anfängermannschaft der Tischten-
nis Spielgemeinschaft Offenheim/Er-
bes-Büdesheim wurde Kreispokalsie-
ger. In einem spannenden Finale konn-
te das Team einen 0:3 Rückstand ge-
gen die TSG Gau-Bickelheim noch
wettmachen und mit 4:3 den Sieger-
pokal in Empfang nehmen. Das erfolg-
reiche Team mit Daniel Hoffmann,
Marvin Metz sowie den Schwestern
Natalie und Sabrina Schmidt wird trai-
niert von Fritz Arnold. DS

Gesang auf der
Flomborner Kerb
Der Gesangverein Flomborn lädt zu
seinem diesjährigen Kerbesingen alle
Flomborner Bürgerinnen und Bürger
sowie Gäste aus nah und fern ein, den
Sonntag, 11. Juli ab 14.00 Uhr in ge-
mütlicher Atmosphäre mit dem Verein
im Weingut Bernhard-Räder zu ver-
bringen. Bei Kaffee, selbst gemachtem
Kuchen und leckerer Bratwurst prä-
sentieren sich der Flomborner Kinder-
chor (musik. Früherziehung) sowie die
Vereine aus Eppelsheim, Hillesheim,
Westhofen und Flomborn. 
Der Kinderchor (musik. Früherziehung)
besteht jetzt 1 Jahr und freut sich je-
derzeit über neue Mitglieder. Anfragen
richten Sie bitte an Frau Simone Rup-
pelt (06735/912958).
Der Gesangverein 1858 Flomborn
(gem. Chor) e.V. freut sich über Ihren
Besuch.

AWO Flonheim - Ausflug
Zu unserem Jahresausflug 2010 - Ter-
min: 18. Juli, 10.00 Uhr, ab Marktplatz,
laden wir alle Mitglieder und Freunde

Flonheim

Flomborn
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Kunst / Kultur

Feste / Feiern
Veranstaltungen
der Kultur- und
Weinbotschafter/innen
finden Sie unter
www.kultur-und-weinbot -
schafter-rheinhessen.de

Veranstaltungen
Verbandsgemeinde Alzey-Land
Albig
So., 11. 7., 11 Uhr
Stuttgarter Bläser-Quintett
gastiert im Hof der Familie
von Professor Biesalski
Alzeyer Pforte 2

Biebelnheim
Sa., 10. 7., 14.30 Uhr
Kindergarten
Künstlerfest

Stadt Alzey
So., 11. 7., 11.30 Uhr
Ev. Kirchengemeinde Alzey
2. Matinée
im Chorraum der Nikolaikirche

Jahreskonzert der GHS Flonheim

Zum letzten Mal in dieser Form veranstaltete die Grund- und Hauptschule
Flonheim ihr Jahreskonzert.
In der Flonheimer Adelberghalle stellte Musiklehrer und Leiter der Blasin-
strumente-AG Georg Stappert wieder ein imposantes und abwechslungs-
reiches Programm vor, bei dem die verschiedenen musikalischen Gruppie-
rungen der Schule sowie einige junge Solisten ihr Können unter Beweis
stellten. Unter dem großen Applaus der zahlreichen Zuhörer erklangen be-
kannte und unbekannte Stücke in den verschiedensten Besetzungen, von
solistisch gespielten Instrumenten wie Akkordeon, Saxofon, Trompete oder
Klavier über Saxofon-Quartett und Flötenklassen bis hin zu den Jungblä-
sern und dem großen Orchester der Bläser-AG. Stappert erläuterte die Pro-
grammpunkte und gab hilfreiche Informationen zum Verständnis der Stük-
ke. Nach herzlichen Worten des Dankes aus den Reihen der Aktiven und
von Schulleiter Joachim Schneider an die Adresse des Musikalischen Lei-
ters endete das Konzert mit einem gemeinsam gesungenen Segenslied.



Und das bedeutet einiges für Sie und
für Framersheim: 60 Stunden Präsens
im SWR, Darstellung unserer Beson-
derheiten und Eigenheiten landesweit
an verschiedenen Terminen, eine bei-
nahe einmalige Gelegenheit der Eigen-
darstellung und der Einladung an alle
Zuschauer, unseren Ort zu besuchen
und kennen und schätzen zu lernen. 
Bis zu dieser großen, streng geheim
gehaltenen Aufgabe sendet die Lan-
desschau Rheinland-Pfalz im Beitrag
„Hierzuland“ erste informative Beiträ-
ge über unseren Ort und seine Bewoh-
ner. Ausführlich wird den rhl.-pf. Zu-
schauern dann vor der großen Aufga-
be am 22./23.7. unser Ort filmisch prä-
sentiert. Die Dreharbeiten dazu erfol-
gen am 17. 7. und werden unsere
Gruppen und Vereine zu Hochleistun-
gen auflaufen lassen. Wenn vor Bak-
kesgrumbeere und beim Schoppen
die Trumpfkarte beim Framersheimer
Traditionsspiel Färbele auf den Tisch
knallt, wird jeder Zuschauer diese un-
sere Framersheimer Trümpfe freudig
erstaunt zu Kenntnis nehmen können.
Framersheim steht bei alledem im
freundschaftlichen (Fernseh-) Wettbe-

werb; zunächst am 28. 8. mit Rhein-
dürkheim. Wenden die Zuschauer per
TED das Glück Framersheim zu, wird
das Finale am 30.10.2010 erweisen,
ob sich unser Dorf Framersheim
„Hammerdorf des Jahres 2010“ nen-
nen kann. WB

Handwerker- und
Bauernmarkt
Auch in diesem Jahr findet wieder an-
lässlich des Gau-Odernheimer Jahr-
marktes am Sonntag, dem 3. Oktober
der weithin bekannte Handwerker- u.
Bauernmarkt statt.
Haben auch Sie Interesse und möch-
ten sich mit einem Stand beteiligen ?
Informationen erhalten Sie bei uns,
Ortsgemeinde Gau-Odernheim, Tel.
06733/403 oder per mail:
rathaus@gau-odernheim.de
Bitte vormerken: 2. Oktober „40 Jahre
Family“ in der Petersberghalle. Karten-
reservierung unter obiger Adresse. HI

Gau-Odernheim

verantwortlich war, aufgefüllt. „Es ist
schön zu sehen, wieviel Herz die
Schüler in dieses Projekt gesteckt ha-
ben und wie stolz die Schüler ihre ge-
packten Ranzen bei mir abgegeben
haben“, berichtet Frau Wernersbach.
Nachdem Rektor Joachim Schneider
vor rund drei Monaten das Projekt
vorgestellt hatte, entschloss sich das
Kollegium dabei mitzuwirken. „Ich ha-
be mit einer solchen Menge an Ruck-
säcken nicht gerechnet. Doch dank
der zahlreichen Unterstützung können
wir nun einigen Kindern helfen, zur
Schule zu gehen“, sagt Frau Werners-
bach zufrieden und ist sich sicher,
beim nächsten Rucksackprojekt wie-
der dabei zu sein.

Hammerdorf
Haben Sie sich auch schon über die
„merkwürdigen“ Hammer-Denkmäler
am Ortseingang und am Cafe Strubel
gewundert? Diese Figuren zeigen uns
überdeutlich, für Framersheim beginnt

im Wettstreit der 11 teilnehmenden
rheinland-pfälzischen Gemeinden (bis
3000 Einwohnern) um den „Zuschlag“
Hammerdorf des Jahres jetzt die
wahrlich heiße Phase: 
Schon am 10. 7. gilt für alle Framers-
heimer, ob groß oder klein, ob alt oder
jung, ob Frau oder Mann dabei zu sein
auf dem Freien Platz und ab 10 Uhr
zwei „Herausforderungen“ des SWR
innerhalb von 2 Stunden vor laufenden
Kameras zu bestehen. Sind diese Hür-
den überwunden, wird unser Ort die
eigentliche Hammeraufgabe am 22.-
23. 7. packen können. Dann werden
wir in 24 Stunden -und live auf Sen-
dung- auf dem Freien Platz einer be-
sonderen Aufgabe praktisch-hand-
werklich und gestalterisch-künstle-
risch Gestalt geben. Andere Ort haben
dabei die Titanic noch mal untergehen
lassen  oder ein Steinzeitdorf zum Le-
ben erweckt.
Also: kommen Sie dann, egal wie das
Wetter ist und packen Sie mit an. Je-
der ist gerne gesehen, jeder kann da-
bei sein. Wenn wir alle in froher Stim-
mung gemeinsam zusammenstehen,
gelingt das Vorhaben mit Sicherheit.

Framersheim
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feiert 

Kerb9. bis 12. Juli 2010

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, 
liebe Gäste aus 
nah und fern,

vom 9. bis 12. Juli 2010 
feiert Flomborn Kerb.
Hierzu heiße ich Sie im 
Namen der Ortsgemeinde
herzlich willkommen.
Es ist eine Freude festzustel-
len, dass unsere Kerb sich 
immer größerer Beliebtheit
erfreut. Gerade in den 
letzten Jahren wurde die 
Attraktivität mit neuen Ideen,
gepaart mit alten Traditionen,
enorm gesteigert.
Auch in diesem Jahr erwartet
Sie ein tolles Kerbepro-
gramm. Den Organisatoren
vom Kerbeteam Flomborn 
ist es gelungen, weitere 
Programmpunkte zu

platzieren. Zusätzlich zu
Bewährtem aus dem letzten
Jahr wird es am Samstag
einen Flohmarkt an der
Wutz, 
einen Ortsrundgang mit 
Besuch des �Künstlergar-
tens� der Familie Geyer und
am Sonntag für Boulefreunde 
ein Kerbeboulen geben.
Im Rathaus wird die 
Flomborner Künstlerin 
Babette Flügel eine
Gemäldeausstellung
präsentieren. 
Bitte beachten Sie das 
komplette Programm.
Ich freue mich, Sie als 
Ortsbürgermeister zur 
Flomborner Kerb begrüßen
zu dürfen.
Besonders die Neubürger
kann ich nur ermutigen sich
zum mitfeiern anstecken zu
lassen.

Ich wünsche unseren Gästen,
vergnügliche Kerbetage 
und ein angenehmes 
Zusammensein mit netten
Menschen.
Den Vereinen, Gaststätten,
Schaustellern und 
Organi satoren wünsche ich
viel Erfolg und ebenfalls 
eine fröhliche Kerb.

Rainer Thomas 
Ortsbürgermeister Flomborn

Telefon: 0 67 31 - 5 47 75 53 · Mail: info@aurumsuedwest.de
Alzey · Wilhelmstraße 1 · Mo - Fr. 10 - 17 Uhr und Sa. 10 - 14 Uhr

www.aurumsuedwest.de

Med. Fußpflege
staatl. geprüfte Podologin

E. Schuff-Höhn

Alzey · Wilhelmstraße 18
Telefon 0 67 31 / 82 04

Diabetiker-Behandlung
Spangentechnik



Tennis Damen
Mit einer erfolgreichen Saison haben
die Damen 40 nach 6 Spielen die Me-
denrunde beendet und den Klassener-
halt in der Verbandsliga gesichert.
Gleich zu Anfang kam durch die Siege
gegen TC Mallendarer Berg, BASF
Ludwigshafen gute Stimmung auf.
Auch das Lokalderby gegen die Da-
men des TSC Saulheim wurde mit 14:7
gewonnen. Weitere Gegner waren TC
Schifferstadt, Park TC Ludwigshafen
und der Aufsteiger TC Rodalben. Die
Damen stehen mit 6:6 Punkten auf
Platz 4 der Tabelle und werden auch in
der nächsten Saison weiter in der Ver-
bandsliga aufschlagen. AM

Beachparty 
Am Freitag, dem 9. 7. steigt auf dem
Sportgelände des TSV die erste
Beachparty. Organisator „Waldi“
Schweitzer hat mehrere Tonnen Sand
geordert, welcher dann als Selzbach-
strand angeordnet wird. Für den Bade-
spaß sorgen 3 Schwimmbäder. Des
Weiteren wird Familie Illing ihre be-
kannten Cocktails und das Theken-

team Speisen und Getränke anbieten. 
Für die musikalische Unterhaltung sor-
gen DJ Rocky und DJ Funki. Highlight
ist die Wahl zum Bikinigirl bzw. Bade-
hosenboy 2010. Anmeldung unter
06733/546 oder direkt am Veranstal-
tungsabend. Weitere Info unter
www.tsv1881.de OG

Übungsleiter gesucht
Die Turnabteilung des TSV sucht einen
Übungsleiter oder Übungsleiterin für
die Buben, ab 6 Jahre + älter, im Turn-
Spielbereich 1 Std. wöchentlich.
Bitte bei margit.weiskopf@gmx.net
oder tel. 06733/961246 melden. MW

Ortsgemeinde
verkauft Bauplätze
Die Ortsgemeinde Mauchenheim bie-
tet im Neubaugebiet „Hinter der Ro-
senhecke“ verschiedene Bauplätze
zum Verkauf an. Interessenten können
sich unter der Telefonnummer 06352/

Mauchenheim

4403 an Ortsbürgermeister Udo Arm
wenden. Mauchenheim ist eine attrak-
tive Ortsgemeinde für junge Familien.
Sie verfügt über einen kommunalen
Kindergarten mit einer altersgemisch-
ten Gruppe und einer Grundschule bis
zur 4. Klassen. Viele Ortsvereine berei-
chern das Dorfleben und die zentrale
Lage garantiert kurze Wege zum
Arbeitsplatz. Darüber hinaus verfügt
Mauchenheim seit Kurzem über High
Speed DSL. 

10-jähriges Bestehen
des Bürgervereins Nack
Am Sonntag, dem 11. 7. 10, feiert der
Bürgerverein ab 11 Uhr hinter dem
Bürgerhaus.
Neben gewohnt gutem Essen sowie
Kaffee und Kuchen unterhält der Ge-
sangverein Nack sowie die Tanzgrup-
pe Dark Angel. Für die kleineren Besu-
cher gibt es eine Hüpfburg und Kinder-
schminken.

Der Bürgerverein lädt alle Nacker Bür-
gerinnen und Bürger sowie Bekannte
und Freunde recht herzlich ein. KW

Landfrauen-Familien-
Sommerfest
zum Ferienende
Am Sonntag, dem 8 August 2010 ver-
anstaltet der Landfrauenverein Nack
sein großes Familien-Sommerfest hin-
ter dem DGH in Nack. Wir laden schon
heute hiermit alle Nacker Bürger mit
Freunden und Bekannten aus nah und
fern zu dieser Veranstaltung ein. Zum
Mittagessen gibt es wieder einen 10-
Meter Spießbraten mit verschiendenen
hausgemachten Salaten und durchge-
hend werden heiße Würstchen mit
Weck angeboten. Ab 13.00 Uhr kön-
nen dann schon hausgemachte Ku-
chen und Kaffee verköstigt werden.
Zur Unterhaltung wird ein großer Floh-
markt aufgebaut sein, wo viele interes-
sante Gegenstände angeboten wer-
den, die sicher von dem ein oder an-
deren noch gebraucht werden. Ab
14.30 Uhr wird auch für unsere kleinen

Nack
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Viel Spaß auf der Kerb !

Kerbeprogramm
Freitag, 09. Juli 2010
19.00 Uhr Eröffnung der Kerb an der Gemeindehalle

Vereidigung der Kerbeborsch und Kerbebörschjer
Aufstellung des Kerbebaumes 
Freibier und alkoholfreie Getränke für Kinder

19.30 Uhr Kerbe-Olympiade
Kinderdisco: alle Kinder machen mit
�Wettkampf 1� / Playback-Show

Samstag, 10. Juli 2010
14.00-18.00 Uhr Kunstausstellung von Babette Flügel im Rathaus
15.00 Uhr Historischer Dorfrundgang 

Treffpunkt: an der Wutz
14.00-17.00 Uhr Flohmarkt an der Wutz und Kaffee und Kuchen

im Feuerwehrgerätehaus
19.00 Uhr FFC Cocktail + Sektbar und Wein

Spundekäs� Bretzel im Weingut Bernhard-Räder 

Sonntag, 11. Juli 2010 
10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am  Hallenplatz 
14.00 Uhr Freundschaftssingen - Gesangverein, 

Kinderchor Flomborn im Weingut 
Bernhard-Räder mit Kaffee und Kuchen

14.00-18.00 Uhr Kunstausstellung von Babette Flügel im Rathaus
16.00 Uhr Kerbe-Olympiade

Kinderdisco: alle Kinder machen mit
�Wettkampf 2� / Mülltonnenrennen Langgasse

Montag, 12. Juli 2010
10.00 Uhr Bayerischer Frühschoppen im �Schalker-Eck�
17.00 Uhr Freifahrten für die Kinder auf dem Kerbeplatz
18.00 Uhr FFC Heringsessen und Cocktailbar 

Weingut Bernhard-Räder
18.30 Uhr Kerbe-Olympiade

Kinderdisco: alle Kinder machen mit
�Wettkampf 3� /  FFC 
im Weingut Bernhard-Räder

22.00 Uhr Verabschiedung der Kerb im Weingut 
Bernhard-Räder mit Siegerehrung der 
Wettkampfgewinner und Rede des 
Kerbereporters �Willi  G� (mit Feuerwerk )

TAGESFAHRTEN 2010

07.08.2010
SWR-Sommerfest – Zweibrücken 20,- €
14.08.2010
Tagesfahrt nach Belgien 45,- €
Europapark Rust 
*Immer wieder Sonntags* 55,- €
-Termin auf Anfrage-
22.08.2010
ZDF-Fernsehgarten 16,- €
13.09.2010
Viehscheid/Almabtrieb in Oberstdorf 50,- €
25.09.2010
Herbst- u. Gartenmarkt Zweibrücken25,- €
26.09.2010
Rhöner Viehabtrieb 25,- €
08.10.2010
Erlebnispark Tripsdrill - Seniorenfahrt 25,- €
10.10.2010
Weimar Zwiebelmarkt 25,- €
23.10.2010
Ludwigsburg Kürbisausstellung 25,50 €
09.03.2011
Flippers – die große Abschiedstournee                

ab 69,- €

MEHRTAGESFAHRTEN

27.03. - 29.03.2010
3 Tage Hamburg 
inkl. Musicalbesuch 269,- €
26.09. - 30.09.2010
Ehrwald – 
die Sonnenseite der Zugspitze 339,- €
11.10. - 15.10.2010
Traumschloss an der Müritz 394,- €
15.10. - 18.10.2010
Prag – immer eine Reise wert 259,- €
28.10. - 01.11.2010
5-Tage Lago Maggiore 329,- €
27.12.2010 - 02.01.2011
Silvesterfahrt 
nach Pfund-Tiroler Oberland 495,- €

Detaillierte Informationen 
zu den Fahrten, wie z.B. 

Gruppenrabatte, Schüler- oder 
Seniorenermäßigungen 

erhalten Sie gerne auf Anfrage 
von Ihrem 

KUHNERT-REISE TEAM

Albiger Straße 29 · 55232 Alzey · Telefon (0 67 31) 67 39 · Telefax (0 67 31) 4 47 32
www.kuhnert-reisen.de · Info@kuhnert-reisen.de

Montag: ab 10 Uhr Bayrisches Frühstück 
im Biergarten

Für Speisen und Getränke 
ist an allen Kerbetagen bestens gesorgt!

Lore und Team freuen sich auf Sie !
55234 Flomborn • Stetterstraße 25 • Tel.: 0 67 35 - 4 09

zur Flomborner Kerb ein!

Speisegaststätte 
Schalker Eck

lädt herzlich 

Samstag: ab 20.00 Uhr Live-Musik mit 
DJ Tommy

Schaustellerbetrieb an allen Tagen auf dem Kerbeplatz


